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Notverordnung und Arbeitslosenversicherung.
Von Gustav Wasewi

Neben der Krankenversicherung und Reichs¬

versorgung hat ie Verordnung des

uhspnisidenten vom 26. Juli lc>30 (RGBl. I

te Hl) in ihrem 4. Abschnitt auch an der

beitslosenverstcherung wesentliche Aende-

_»;. vorgenommen uTvJ am l. August 1930

Kraft treten l n. Die im Artikel l Xr. 13

I 15 enthaltenen Bestimmungen über die

Arbeitslosen jnterstützung (^ 10"),

AVAVG.) sind ebenso wie der Artikel 2

Verordnung (der < ie Höhe des Beitrngs-

^ behandelt) nur ab vorübergehende Maß-

: \ei lacht; sollen, wenn die Reichs-

ierung bis zum 23. Februar 1(>31 nicht etwas

l beschließt, am 31. März 1931 außer

:ktion treten. Für de übrigen Aenderungen
keine Befristung vorgesehen. Sie gelten

inge, bis sie aufgeh iben oder durch andere

Kimmungen ersetzt \n erden. Zu den wichtig"
Ki nderungen der Arbeitslosenversicherung

folgendes zu bemerken:

1. Versicberungspflicht.

Die Vorschritten des $ W AVAVQ über die

-.cherun__rspflicht sind nicht verändert wor-

Der Arbeitslosenversicherung unterliegt
jetzt

1. wer auf Grund der Reichsversicherungs-

mg «>der des Reichsknappschaftsgesetz»
den Fall der Krankheit pflichtversichert ist,

2. wer eineangesteUt ersicherungspflichtige
häftiguit| ausübt und der Pflicht zur

tn) Sicherung nur deshalb nicht unter-

il er die Ver iienstgrenze der Kraaken-

cheruno- 0 schritten hat,

wei is Angestellter in höherer oder

ler Stellui uf Grund ck stellten-

herunj t/es pflichtversichei o-

er nicht nach den §§ TC bis 75< B .
206

209 les AVAVQ zu dem Kreist* de

icherungsfreien Personen gehört.

die kr aerungspflicht. B»

n ist der neue $ lö5b RV< >. zu b«

ti, nach dem die Krankem

nicht erst mit dem Ablaut »les dritten

nach den. Ueberschreiten der gesetz-

Verdienstgren. >0<)Q RM), sondern

t z
, Berlin-Friedrichshagen.

bereits mit dem Tage der Ueberschreitung
endet. Da die Verdienstgrenze der Kranken¬

versicherung tiir Beschäftigte gezogen ist, die

der Angestelltenversicherung unterliegen,
scheiden dk hältigten mit dem Ende der

Kran k en versicherungs pflicht aus dem

Kreise der nach $ \W Ziffer 1 AVAVG. ver¬

sicherungspflichtigen Arbeitnehmer aus und

treten rtl die Reihen derjenigen Beschädigten,

die nach $ |60 Ziffer 2 bis A n gestellt en-
versicherungs Pflichtige der Arbeits¬

losenversicherung unterliegen. Dieser Wechsel

hat zur Folge, daß die Arbeitslosenbeiträ

nach Fortfall der Krankenversicherungspiiicht
nicht mehr durch den (irundlohn der

Krankenkasse (§ 50 Abs. 2 Ziffer 1 AVAVG.).
sondern durch die V e r d i e n s t g r e n z e der

Krankenversicherung bestimmt werden ($ 50

Abs. 2 Ziffer 2 a. a. O.) und deshalb in jedem
Falle von aem Tagesbetrag von 10 RM.

(Monatsbetrag von 300 RM.) zu entrichten sind.

Bei dieser Gelegenheit sei daran! aufmerk-

.m gemacht, daß die Ang estellten-

ver sicher ung durch die Notverordnung
keine Aenderung erfahren hat. Für die An-

'jestelltern ersicherung gilt nach wie vor die

Bestimmung des $ 3 Abs 2 AVG., daß Be¬

schäftigte, deren Arbeitsentgelt die Verdienst-

renze von S4<M) RM. überschreitet, erst mit

dem Ablauf des dritten Monats nach dem

Ueberschreiten der Verdienstgrenze die An-

!ellten\ ersicherungspflicht verlieren Sie

scheiden demzufolge auch erst mit dem Ablauf

ieser Dreimonatsfrisl aus der Arbeitslosen-

Versicherungspflicht aus. Das ist sowohl für

ie Erhebung der Arbeitslosenbeil ils meh

hir die Weiterversicherung (?i 99 AVAVG*) zu

beachten.

2. Versicherungsfreiheit«

Die Vers rung ist durch Aenck

rung des 75a und h die Einschaltung
ines neu< 1 abermals erweitert worden.

Versicherun ich der n» •

t j I • '
_

¦ ) Bt .!ti-

ichl mehr als in Arbeitsstunden

in K nach d<

Natur der Sache I Kränkt zu sein pflegt oder



us durch d« \\ «itsvertrag beschränkt

ist
. ; iftigung ii it einem in-

\it Ai beitsentgelt bis eu

10 RM. wöchentlich odei 43 RM. monatlich.

ie A terin, die 1 eine regeln
l

\re

\\beitsleistt von 25 Stunden wöchentlich

15 RM- erhält, ist deshalb benso ver¬

sieh e r u n{
• i wie eine mdei Auf-

v. die für eine regelmäßig 'io Stunden

in dei Woche dauernde Tätigkeil nur mitORM.

entlohnt wird. Vei sie h e r u n g spf 1 ichti g

ist nach diesei neuen Bestimmung nur noch,

wei mehi ils 16 Stunden in der Woche arbeitet

ond ij\ !i / •• i t i g mehr als in RM. wo« hent-

ln !, füi Beschäftigung erhält« Dabei mub

natürlich lie Arbeitszeit und der Arbeil

lienst aus mehreren nebeneinand« lufen-

den Beschäftigungen zusammengerechnet wer¬

den. Fine Aufwärterin, die laufend für z*

Ail pbei tätig ist, dadurch mehi als ioStun-

en wöchentlich arbeitet und mehr als 10 RM.

wöchentlich verdient, ist auch dann versiehe-

i ungspflichtig, wenn aul jede ein/r!' U«

s. häftigung ni< ht die Mindeststundenzahl und

i Mindestwochenlohn entfällt. Das ist zwai

nicht ohne weiteres ans den» Wortlaut de

zu entnehmen, entspricht abei dei bis¬

herigen Praxis. Beschäftigungen, die nicht

deshalb untei diesen Grenzen bleiben, weil d_

Arbeitszeit (nnd damit dei Arbeitsverdienst)

dun li gesetzliche odei behördliche Anordnun-

en odei durch Arbeitsmangel verkürzt ist, sind

nichl als ngfügig im Sinne diesei Bestim¬

mungen anzusehen. Ebenso bleiben Lehr¬

linge, die eine geringfügige Beschäftigung

im Sinne dieser Vorschriften ausüben, von

diesei Versicherungsfreiheit unberührt; ihr

Bes« häftigung ist nui dann versicherungsfrei,

nn die im $ 74 AVAVG. aufgeführten Vor¬

aussetzungen (zwei- odei einjährigei schrift-

lic hei Lehi vei ti ag ) voi liegen.

Eine besondere Beachtung verdien! der neue

g 75.i:

\'t isic herungsfi ist die Bes« häftigui

ines Hilfsbedürftigen, die im Rahmen di-v

A r bei t sf ü r so r ge füi einen ["rägei dei

öffentlichen Fürsorge odei aul dessen Vei

• l.ssuii'j lür einen Dritt. eübl wird.

Absatz 1 gilt nicht, mrei lie wöchentliche

Arbeitszeit 32 Stunden oder, falls durch laiit-

vertrag eine kürzere regeln Arbeitszeit

vereinbart ist, mindestens die vereinbart

Stundenzahl beträgt und dem Beschäftigten

der tarifliche oder, soweit ein solcher nicht

besteht, der im Berul ortsübliche Lohi ge¬

zahlt wird. Dei I' dei öffentlichen

Arbeitsfitrs4 berechtigt, im Einv« r-

it in zuständigen Arbeitsamt

%t zusetzen, w Ichei I irifvertn füi die

dei Fürsorgearbeitei Anwendung
soll.

1 Inter die Versicherungsfreiheit lallen

Arbeiten gemeinnützige] Am, die

nem Fürs verbände aul Grund der I

pflichtverordnung vom li. Februar 19

zur Bese häftigung I lilfsbedürftiger angewies

sind, ganz gleich, ob die Arbeit fü

F ü rsor g • r 1> a n d selbst odei iuI d

Veranlassung tin »inen Dritten verricht

wird. Dagegen ist der $ 75 d nicht anzuwend«

für die ! häftigung eines Fürsorgeempfängt
mit Ai beiten, die nicht gemeinnutzig sind, s

dein einein wirtschaftlich e n Zw»

dienen (vgl. auch Fischet Arbeitslosenversi«

rung 1930 Spalte 216/221). Ist die Beschäftige
des l*«irsi» mpfängers von der Arbeitslos

Versicherung befreit, dann hat der Fürsoi

rband oder der Dritte die vorgeschriebe
Befreiungsanzeige ($ S5 a) zu erstatten. Da

Notverordnung den $ 143a AVAVG. aal

Beschäftigungen nach ^ 75 d nicht ausgedeh

hat, ist neben dein versicherungsfreien B<

schäftigten aach der Fürsorgeverband und

Dritte unabhängig von der Befreiung

anzeig von der Beitragspflicht entbu

den. Dir Vorschrift des $ 143 a, dafi dei

Arbeitgeberbeitragsteil bis zum Ende dei

Kalenderwoche zu entrichten ist, in welcher d

Befreiungsanzeige formgerecht bei der Fan/'

stelle eingeht, «jilt nicht für die Befreiun

aus >i 75 <1.

3. Arbeitslosenunterstützung.

Arbeitslose, die das 17. Lebensjahr noch ni»

vollendet haben, erhalten nach Vorschrift

neuen $ ^7 Abs. 2 AVAVG. die Arbe;

losenunterstützung nur dann, wenn ihi

kein familienrechtlicher Unterhalts a n s p r u •

zusteht. Sir sind infolgedessen von

Arbeitslosenunterstützung auch ausges« bloss«

wenn sie /war einen Unterhaltsanspi uch I

sitzen, aber keinen Unterhalt erhalten. Ist

Beschäftigung eines Jugendlichen an sich \»

sicherungspflichtig, dann mufi dei Arbeitgel

die Melde- und Beitragspflicht erfüllen, ti

dem drr Jugendliche bis zur Vollendung

17. Lebensjahres untei d« n eingangs erwähnt«

Voraussetzungen keinen Anspruch aui Arbe

losenunterstützung geltend nun Iten kann.

Als arbeitslos im Sinne dei Notvei

nung (^ 8Q a) n'\\\ jetzt,

wer berufsmäfiig überwiegend als Arb«

nehmer tätig zu sein pflegt, aber vorüb

• gehend nicht in einem Beschäftigungsvei

nis steht und auch nicht den erforderli<

Lebensunterhalt durch selbständij Arl

insbesondere ils Landwirt odei Gew«

treibender, erwirbt odei durch Fortfühl

eines vorhandenen Betriebs erwerben k

oder im Betriebe des Ehegatten, dei 1

lei Voreltern oder von Abkömmlinge

gemeinsamen I ebensunterhalt miterwirbt

miterwerben kann, falls dies dem Beteilig

nach L \ hältnisse billigerweis



urtet werden kann; das ist insbesondere

zunehmen, wenn die Beteiligten in häus-

ü : ( iemeinschaft miteinander leben."

Begriffsbestimmung ist durch die Fort-

des Wortes „Geschwister" zugunsten
\ibeitslosen g emilder t worden.

en hat die Notverordnung die Ver-

i ung der W a rtezeiten für Arbeits-

die ohne berechtigten (irund die Annahme

Ai beit verweigern, eine Berufsumschulung
rundet ablehnen, ohne wichtigen oder

i htigten Grund ihre Arbeitsstelle aufgeben
eine Ursache zur fristlosen Entlassung

ben leihen ($$ c*), 92, 93) verschärft

d von 4 anl 6 Wochen ausgedehnt. Bei

erei Beurteilung kam diese Frist auf drei

•< hen herabgesetzt, in schweren Fällen aber

12 Wochen ausgedehnt werden,

»isher richtete sich die Höhe der Arbeits-

enunterstützung nach dem A r bei ts-

gelt des Versicherten; jetzt i>t sit» auch

U \ on der Dauer dtr vcrsicherungs-

i htigen B e s c h ä 1 t i g u n g abhängig.
teitslose der Lohnklasse VII bis XI erhalten

» den neuen ^ 0)4 und 1(15 AVAVG. nur

die UnterstütZUngss itze ihrer Klasse, wenn

in den letzten IS Monaten vor der ersten

dosmeldung min« estens 52 Wochen in

ei versicherungspflichtigen Beschäftigung
I mden und zwischen dem Beginn und Ende

er Beschäftigungszeit keine Arbeitslosen-

rstützüng bezogen haben. Solange diese

< nialls e r s c h w ei t e n Bedingungen nicht

lit sind, u ii 1 die 11 a u p t un t e r -

tzung bestimmt für Angehörige der

Kl VII durch die Sätze der Klasse VI

VIII VII

IX VIII

\ VIII

XI IX

erfahrungsgemäß dit Dauer der einzelnen

chäftigungsverhältnisse immer mehr zurück-

t, weil die Arbeitgeber /ar Verminderung
Betriebskosten viel häufiger zu Lau

ingen schreiten, als das trüher der Fall

werden sein viele Versicherte der höheren

aklassen nicht mehr in den Genuß der

ptunterstützung gelangen, die ihrem Ver-

t und ihrer Beitragszahlung entspricht,
»•ungleich die F a mi 1 i e nzus c 1. 1 ä g e von

einschränkend« n Bestimmungen nicht

l und in allen Lallen in voller Höhe ge¬

werden, so bringt dies» Verschärfung dei

ruchsbedingungen füi die höhei ent-

Vrbeitnehmei doch eine fühlbare Ver-

111 e i ung.

diesen Erschwerungen begnügt sich die

erordnung ni< ht. e macht die 11 ö h

Lohnklasse auch noch von dei Höh

Beit i .1 j s zahl u n g abhängig, in lern

irch den 8 105 Abs. 'i folgendes be

en läßt:

tf

k>weit in dem Zeitraum, der nach Abs. 2

maßgebend ist, eine versicheiungspflichti
Beschäftigung bestanden hat, darl für die

Zugehörigkeit zur Lohnklasse kein höherei

Betrag ZUgTUnde gelegt werden als de

( irundlohn, der bei der Entrichtung der Bei¬

träge zur Reichsanstalt nach $ 150 zugrunde
gelegl war. War der Arbeitnehmer damals

infolge Kur/arbeit Lohnkürzungen unter¬

worfen, so tritt an die Stelle eines geringe!
(nundlohnes, der der Bemessung zugrunde
gelegl war. der (jrundlohn, der der Bemes¬

sung ohne die Lohnkürzung zugrunde gelegt
worden wäre."

Durch diese Vorschrift soll eine größere
Uebereinstimmung zwischen den Lohn klassen

der Arbeitslosenversicherung und den Lohn-

und Mitgliederklassen der Krankenkassen er-

icht werden. Bekanntlich werden die Lohn¬

klassen dei Arbeitslosenversicherung durch

den Arbeitsentgelt bestimmt, den der Arbeits¬

lose im Durchschnitt der letzten 26 Wochen

oder bei Gehaltsempfängern — im Durch¬

schnitt der letzten 0 Monate* bezogen hatte.

Dieser Durchschnittslohn bildet uewissermähen

den (irundlohn für die Berechnung der Ar¬

beitslosen u nterst ü t z u n g. Die Kranken¬

kassen können aber ihren Grundlohn, der zur

B« rechnung der Arbeitslosenbeiträge dient, nach

dem wirklichen Arbeitsverdienst, Lol inst uten

und Mitgliederklassen festsetzen. Soweit die

Krankenkassen ihre Beiträge nach dem wirk-

1 i c h e n Arbeitsverdienst bemessen, kommen

sie den Lohnklassen der Arbeitslosenversiche¬

rung am nächsten. Erheben sie die Beiträge

nach Lohnstufen, dann gehen sie mit den

Lohnklassen der Arbeitslosenversicherung schon

weiter auseinander. Bestimmen sie aber ihre

Beiti äge nach Mitgliederklassen, dann besteht

zwischen den Arbeitslosenbeiträgen und dei

Arbeitslosenunterstützung übei haupt kein Zu¬

sammenhang, weil die Beiträge durch ganz an¬

dere Faktoren 0 ieschlecht, Alter. Lehrlinge,

ungelernte Arbeiter, gelernte Ai heiter. Werk¬

meister, Betriebsbeamte usw.) als die Arbeits¬

losenunterstützung (Durchschnittslohn) be¬

stimmt weiden. Die Beiträge werden in diesen.

Lalle meistens nicht <\en Betrag erreichen, den

sie im Hinblick aut die Höhe der Aibeitslosen-

Unterstützung tareichen müßten. Diesen Nach¬

teil will die Notverordnung durch die Bestim¬

mung des ^ 105 beheben, dafi die Lohnklassen

dei Arbeitslosen durch den Grundlohn be

stimmt weiden, nach welchem die Arbeitslosen¬

beiträge entrichtet wurden. Sie lüut abei

damit den Arbeitslosen /weilellos ein sehn xes

Unrecht zu. Nach den Vorschriften dei Kran¬

kenversicherui liegt (mit Ausnahr dei

ais r< 3Q8 RVO. nnd dei Ersatzkassen-

mitgl i) die Beitr« thlungen dem Arbeit¬

geber ob. Entrichtet der Arbeitgeber bewußt

oder irrtümlich geringere Beiti als ei nach

dem wirklichen Barlohn oder dem Wert dei

l^^l^_________i^___________l^_____H *



ichb« seir a Beschäftigten zu ihlen

hätte, dann kann das doch unmöglich dem Ver¬

sicheiten, der gar keinen Finflub auf die Bet-

ihlung hat, /ur Last gelegt werden. Wie

oft müssen die Krankenkassen teststellen, dab

dem Versicherten zwar die seinem Verdienst

entsprechenden Beiträge vom Lohn gekürzt,
aber in geringerer Hohe an die Krankenkasse

abgeführt wurden, weil der Arbeitgeber der

Kranke-nkasse eine Lohnerhöhung überhaupt
nicht odei erst verspätet angezeigt hatte. In

allen diesen Fällen müfite nach dem Wortlaut

des $ 105 Abs. i dem Arbeitslosen die Unt«

Stützung gekürzt werden. Die» Notverordnung
• leider keine» Möglichkeit« dieses offenbare

Unrecht wieder gutzumachen. U n b e t r o i I 0 n

n dieser Bestimmung bleiben diejenigen Ver¬

tierten, deren Arbeitgeber die Beiträge ord-

n u n g s m 8 h i g nach dem wirklichen Arbeits-

rdienst entrichteten unel - an diese Aus¬

wirkung hat man wohl überhaupt nicht ge-

cht die Beschäftigten von solchen bös-

u illigen oder zahlungsunfähigen Arbeitgebei n,

die Überhaupt kein Beiträge zahlen.

Denn be diesen Arbeitgebern ist nicht festzu-

ilen, nach welchem Grundlohn sie ihre Bel¬

li entrichteten, sondern nm zu klären,

welcher Gmindlohn die Höhe ihrer Beitrags-
si huhl bestimmte

Die neuen §§ I07d und 112b AVAVG geben
dei Reichsanstalt die Möglichkeit, die Arbeits¬

losenunterstützung bei Ehe itten unter

folgenden Voraussetzungen zu kürzen:

1. Beziehen beide Ehegatten gleichzeitig
Hauptunterstützungen, dann ist eine» Unter¬

stützung — bei verschiedenartiger Höhe

die re — um die» Haltte zu vermin¬

dern, wenn mindestens eine Unterstützung
den Sätzen der Lohnklasse VII bis XI ge¬
währt wird und beide Ehegatten keinen

Familienzuschlag ei halten.

2. Uebersteigt das I inkommen eines Ehe¬

sten in der Kalenderwoche 35 RM., dann

ist ehr überschreitende Betrag aul die

\. beitslosenunterstützung des anderen an¬

zurechnen. Davon ist nur abzugehen, wenn

dem Arbeitslosen Füi zwei odei lür mehi

Angehörifj 1 Familienzuschläg gewähl t

we n.

Arbeitslosenunterstützung gilt dabei nicht

als Einkommen.

4. Krankenversicherung eler Arbeitslosen.

Dei $ 120 AVAVG. ist nui redaktionell <

ändert worden. Da die Höhe dei Arbeitslosen¬

unterstützung jetzt dur« h die verschiedensten

Stimmungen geregelt wird, hat die Notver-

Inung die in dem ^ 120 bisher angeführten
I raphe gestrichen. v bestimmt tzt

kui/ nnd bündig, dab dein Aibeitslosen als

Krankei eld dei Betrag zu zahlen ist.

den vis Arbeitslosenunterstützung erhielt

•
• nicht 1 t ki .inkt wüi e. ß diesei Be¬

trag unter Umstänelen das Höchstkrankeng*

der Krankenkasse übersteigen kann und

einem solchen Falle keiner Kürzung durch

Krankenkasse unterliegt, ist schon bei der 1

sprechui der Kranken ver sich erung (Volk

tümliche Zeitschritt 1930 Seite 313) erwal

worden.

Im Hinblick auf § 132 RVO. zahlen die Krai

kenkassen auch den Arbeitslosen das Krank»

geld für jeden Kalendertag. Um 11

Uebereinstimmung mit dem $ 120 AVAV(

zu erzielen, teilen sie die wöchentliche» Arbei

losenunterstützung durch 7 und gewähren d«

Arbeitslosen den auf diese Weise ermittelt»

Betrag als tägliches Krankengeld. Nachdem

Not. 1 dnung durcii den $ 13'} Abs. 2 RV<

die Bestimmung getroffen hat, dab für de

letzten Sonn- oder Feiertag kein Kranke

!d gewährt werden darf, wenn die Arbei

Unfähigkeit mit diesem laue endet, mufi ve

hütet werden, dafi durch dies Praxis d«

Arbeitslosen ein Nachteil erwächst Den A

beitslosen ist nach der bereits erwähnt

zwingenden Vorschrift des $ 120 AVAVG.

Krankengeld der Betrag zu zahlen, elen si»

Arbeitslosenunterstützung erhalten würde

wenn sie nicht erkrankt wären. Beginnt I

einem Arbeitslosen, dem Wöchentlich 28 R

Arbeitslosenunterstützung zustehen, dei A

spruch aut Krankengeld an einem Montti

dann würde» ihm die Kasse, wenn die Arbei

Unfähigkeit an einem Sonntage* endet, d

Krankengeld nach § 183 Abs. 2 RVO. 1

6 rage 24 RM. zu zahlen haben, währ«

sie nach § 120 AVAVG 23 RM. zahlen mül

Dab die Sondervorschriften des AVAVG. d«

Bestimmungen der RVO. vorangehen, ist dure

den $ 117 AVAVG. festgelegt Die Kranke

kassen werden deshalb zur Vermeidung i

Schädigung der Arbeitslosen entweder

Krankengeld nur für die» Wochentage oder al

nnter Ausschaltung des $ 183 Abs. 2 RVO. t

jeden Kalendertag zahlen müssen, ganz gl<
ob die Arbeitsunfähigkeit an einem Woche

ta. oder an einem Sonn- oder Feiert

endete.

Nachdem die Notverordnung dem $ 2

Abs. i RVO. eine andere Fassung gegeb
hat, ist der $ 127 AVAVG. bedeutungslos
worden. Bisher bestand für die versieh«

Aibeitslosen die Möglichkeit, gleichzeitig 1

istungen der früheren und der neuen K

in Anspruch zu nehmen, wenn ihnen der nJ

RVO, aus der früheren Kassenmitglieds«
h o h e r (» Unterstützungen zusicherte, als

neue Kasse unter Einwirkung des § 120 AVAV

iren durfte. Diese Möglichkeit ist d

e Aenderung des $ 214 aus. blossen

Sobald die Arbeits! »sen aui Grund

Gesetzes übei Vrl Vermittlung und Arl

losenvei sichei ang g egen Krankheit versie

sind, fällt der aus ihrem Beschäftigungs
hältnis erwoibene Anspru« .

aul die Leiste

•U"



^ 214 RVO. fort. Die versicherten Arbeits-

| ( n können deshalb nur noch die Leistungen
rügen Krankenkasse in Anspruch nehmen,
sie auf Grund des § 121 AVAVG. nn-

ien. Aus der neuen Vorschrift des § 214

3 RVO.

ler Anspruch fällt weg, sobald der Erwerbs¬

se auf Grund des Gesetzes über Arbeits-

rmittlung und Arbeitslosenversicherung
en Krankheit versichert ist"

t aber keineswegs, wie es schon geschehen
geschlossen werden, daß die aus den Mit-

der Reichsanstalt urterstützten Arbeits-

• n nicht mehr das Recht haben, sich bei

r früheren Krankenkasse oder Ersatz-
I >e weiterzuversichern. Für die

_ mkenversicherung der Arbeitslosen gelten,
bereits erwähnt wurie, die Vorschriften

RVO. über Pflichtversicherte nur soweit,
sich nicht aus den SonderbestimmungeaA
AVAVG. Abweichendes ergibt Arbeits*

.
die zur Fortsetzung oder Autreehterhal-

I einer Versicherung gegen Krankheit bei

. ei Krankenkasse nach der Reichsversiche*4
im sordnung oder dem ReichsknappschaftS-

eta. oder bei dea" Sei krankeaikasse berech-
I sind, können nach $ 123 a. a. O. dort Mit-

ler bleiben« Das gilt audi für die Mit-

eder von Ersatzkassen. Sic» können aber von

sem Recht nur binnen einer Woche nach

Antrag auf Ai beitslosenunterstützung und so-

i Gebrauch machen, als sie noch keine

stungen aus der nach § 121 oder 122 zu¬

igen Krankenkasse beansprucht haben.

Versichern sich Arbeitslose nach § 123 bei

ihrer früheren Kasse, so werden ihnen aus Mit**
i der Reichsanstalt die geleisteten Beiträge

in Hohe des Betrages ersetzt, den die Reichs¬

talt sonst fiir die Versicherung cles Arbeits-

en zu zahlen hätte ($ 125). An diesen Be¬

inlingen hat die Notverordnung nichts

dert. Wenn es in der amtlichen Begrün**
g zu § 214 Abs. 3 RVO. heibt:

„Die Nachfrist von 3 Wochen im $ 214

tte damit gerechnet, daß der Erwerbslose

ht kraft Gesetzes gegen Krankheit ver¬

eitert ist. Das AVAVG hat die Pflicht-

rsicherung des Erwerbslosen tur den

all der Krankheit eingeführt Soweit fällt

r die Nachfrist das Bedürfnis weg/4
soll damit nicht gesagt werden, dafi den

tslosen durch die» .Pflichtversicherung d

t genommen worden ist, sich bei ihrer

ren Krankenkasse oder Frsatzkasse weite r-

rsichern. Der $ 123 AVAVG erkennt trotz

r Pflichtversicheru ig das Recht zur V r-

• herum/ an, wenn dei Arbeitslose dem zu-

ligen Arbeitsamt binnen ( l Woche nach

ng de Unterstützungsantrages davon

rng macht. Ist der Arbeitslose \ r-

hert, dann I !t sich sein Anspruch aus

. nicht aus S 2 4 RV< >. Infolgedessen

ist die neue Vorschrift des § 214 Abs. 3 nur

auf Arbeitslose anzuwenden, die wegen Er¬

werbslosigkeit aus ihrer früheren Kranken¬
kasse ausgeschieden sind und sich bei dieser

nicht weiterversichert haben.

5. Arbeitslosenbeiträge.
Der Beitrag für die Arbeitslosenversicherung

ist durch die Notverordnung auf 41 j v. H. des

Grundlohns (wirklicher Arbeitsverdienst, Lohn¬

stufe, Mitgliederklasse) erhöht worden. Für

die nach § 69 Ziffer 2 und 3 AVAVG. ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigten sind als

Monatsbeitrag nunmehr 13,5() RM. zu entrichten.

Zur Beitreibung rückständiger Kassen-

beiträge müssen sich die Ersatzkassen

erst einen vollstreckbaren Schuldtitel beschaffen.

Das ist lür die Beitreibung rückständiger
A rbeits 1 ose n beitrage nicht nötig, weil

der $ 145 Abs. 3 AVAVG auch den Ersatzkassen

die Befugnis eingeräumt hat, die Rückstände

wie Gemeindeabgaben ($ 28 RVO.) zwangs¬

weise einziehen zu lassen. Die» Forderung der

Ersatzkasse auf Arbeitslosenbeiträge bildet den

vollstreckbaren Schuldtitel. Darüber hin ius

gibt die Notverordnung den Ersatzkassen jetzt

auch das Recht auf A u s k u n f t s e r t e 1 I u n g
duich die Arbeitgeber ir^mäß $ 318a RVO.

Inloli_redessea,i haben die Arbeitgeber den Er¬

satzkassen oder deren Beauftragte auf Ver¬

langen über alle Tatsachen, die eine M e 1 -

d u n g enthalten müssen, Auskunft zu geben.
Dazu geboren die Angaben über die Person

des Beschäftigten (Name, Alter, Wohnung),
die Art, der Beginn und das Ende der ver¬

sicherungspflicht igen Beschäftigung sowie die

Hohe und die Art der Fntlohnung. Zu diesem

Zweck haben die Arbeitgeber die Geschäfts¬

bücher oder Listen, aus denen diese Tatsachen

hervorgehen, wiihrend der Betriebszeit an Ort

und Stelle vorzulegen. Auch die Versicherten

sind verpflichtet, der Frsatzkasse über die

gleichen Tatsachen Auskunft zu erteilen. Im

Weigerungsfalle kann das Versicherungsamt
dit» Arbeitgeber und Versicherten durch Zwangs-
strafen in Geld zur Erfüllung dieser Pflichten

anhalten.

Für Betriebe und Be>triebsgruppen, deren Be¬

schäftigte die Arbeitslosenversicherung wesent¬

lich über den Durchschnitt in Anspruch
nehmen, kann der Vorstand der Reichsanstalt

den Arbeitgeber zu höheren Beiträgen
heranziehen ($ 50 Abs. 3). Diese Bestimmung
ist in erster Linie* Iur solche Arbeitgeber ge¬

dacht, die durch fortgesetzte Entlassungen und

Wiedereinstellungen von Beschäftigten das I

triebsrisiko in ungebührlichem Mafie auf die

Reichsanstalt abwälzen. Den A r b e i t n e h -

mein dar! aus diesen Gründen ein erhöhter

Beiti
.

cht auf« rlegt werden. Solange der

Reichsari Richtlinien über di*' Vor-

etzung Höhe und Dauer dieser Zusatz-

beiti h nicht aufgestellt hat, bedart jede

- stüml. 341



Anwendung des >i 50 Abs. 3 der Zustimmung

des Reichsarbeitsministei s.

Im Zusammenhang mit den Aenderungen

der Arbeitslosenversicherung durch die Not -

i ordnung hat der Reichsarbeitsminister am

12. August 1930 eine neue Verordnung über die

Einziehung der Beitrage für die Reichsanstalt

füi Arbeitsvermiulu; und Arbeitslosenver¬

sicherung erlassen, die* am 1. September 1930

in Kraft getreten und im Reichsgesetzblatt I

Seite 436 veröffentlicht ist. Diese Verordnun

aut deren Inhalt hiermit verwiesen ward, ei

halt eine Zusammenfassung und gleichzeii
eine stärkere und genauere Herausarbeite

alba* Bestimmungen, die bishei zu der E

Ziehung, Verwaltung und Abführung de

Arbeitslosenheer at ergangen sind (Reich

ietzblatt 19271 Seite305u. 312 — Artikel V

— sowie 1929 I Seite ö) und setzt diese B

Stimmungen außer Kraft.

Aufrechnung und Rückforderung von Versorgungs
krankengeld.

Von Erich G ö p f

Es ist in der Praxis, im Drange der zu

erledigenden Geschäfte, leicht möglich, ein¬

mal Versorgungskrankenge»ld zu Unrecht oder

in falscher Hohe» zu gewähren. Irgendein Re-

ch«»nfchler, das Zugrundelegen «»iner anderen

Finkommensminderung, die irrtümliche An¬

nahme eines bestehenden Anspruch« usw.

können dazu Anlab sein. In jedem Falle ent¬

steht iür die» Kasse und tiir den betreffenden

Angestellten die» Frairc» der Autre-chnung oder

Rückforde»rung. Für die Kasse deswegen, um

ihre zu Unrecht gezahlten Betrage wieder her**

einsubekommen, für den Angestellten, um vor

Schadens!.aftuno bewahrt zu sein.

Der Unterschied zwischen Aufrechnung und

Rückforderung besteht darin, dab bei der Auf¬

rechnung noch rechtmäßig zu fordernde Be¬

träfe* um den Betrag der aulzurechnenden Lei¬

stungen gekürzt werden, während bei der Rück¬

forderung der Leistungsempfänger aus seinen

Mitte-In einen zu Unrecht gewährten Betrag an

den Leistenden wieder abführen mub. Fs liegt
aut der Hand, dab eine Aufrechnung für den

leistenden leichter durchzuführen ist und auch

erhöhte Gewahr bietet als eine Rückforderung.

Aufrechnung und Rückfordei ung kennt auch

das Bürgerliche Gesetzbuch. Da es sich bei An¬

sprüchen aus der Reichsve rsicherungsordnung
und dem Reichsversorgungsgesetz aber nieht

um pri\ vertragsmäßige Ansprüche handelt,

sondern um öffentlich-rechtliche, k- lie

Bestimmungen des Bürgerli« hen Gesetzbuches

nicht ohne weiteres Anwendung finden. Inwie¬

weit Aufrechnung und Rückforderung ve

Kassenleistungen zulässig ist. ^..|| hiei nicht be¬

handelt werden (ist bereits von IL Lieske in

„Volkstümliche Zeitschrift'4 1927, Seite 214 er-

gt).

Da Versorgungskranl eld zwar durch

Krankenkassen gewährt und, aber nicht •

I •äste I« i Krankenversie dern eine

solche aus dem Reiihsversorgun *st.

für Aufrechnung und Rückforderui

lediglich die Bestimmungen des Versorgungs-

r« chts di»- (ii u e bilden.

ert, Berlin-Spandau.

Eine eigentliche Aufrechnung, wie sie im I

biet der Krankenversicherung $ 223 RVO. er-

möglicht, ist für Versorgungsgebührnisse über¬

haupt nicht möglich. Während also zu Unrecht

gewährte Leistungen der Krankenversicherui

nach § 223 RVO. auf weitere Leistung«

gleicher Art im Rahmen von § 223 RVO. sofort

angerechnet werden dürfen, ist dies für Ver>-

gungsgebiihrnisse nicht möglich. Es bedaii

hierzu vielmehr erst einer Pfändung. Di»

Pfändung stellt sich äußerlich zwar ähnln

einer Aufrechnung dar, wenn sie nach $ 74 de

Gesetzes über elas Verfahren in Versorgungs-
sechen durch Einbehaltung erfolgt, ist gleich¬
wohl aber von der eigentlichen Aufrechnui.

wie sie die Krankenversicherung ke»nnt, zu

unterscheiden. Lassen wir aber zunächst d

„Wie" beiseite und wenden wir uns zuerst <

Frage zu, unter welchen Voraussetzungen eii

Rückforderung im Versoi g unosrecht gelte

ge macht werden kann.

Wir sehen davon ab, den ganzen Frag«

komplex des Rückforderungsrechts aufzurolle

und beschränken uns auf die für die Krank

kassen oder die Angestellten der Krankenkasse

wissenswerten Bestimmungen.
Nach § 66 Ziffer 3 und 4 RVG. ist eine Rü«

forderung zulässig .,... wegen d« Anspru«
einer Krankenkasse auf Rückzahluno zu II

recht empfangenen Krankengeldes ($ 12) u

Hausgeldes ($ 13) und

..\ en ein« Anspruchs ein« öffentli«

rechtlichen Körperschaft auf Rückzahlung •

naeh setzlicher Verpflichtur gewahi

Iteistun<_
Einwandfrei ist also nach Ziffer 3 von >:

RVG. d Recht der Rückforderung von

l Inrecht ge2 ihlten Versorgungskranken-
Hausgeld« a. Unerheblich ist hie

aus welchen Gründen die unrichtige /

erfolgte, sei es, dafi die Schuld bei der K

bei m Versorgungsberechtigten oder

Versorgun mt liegt.
Hat die unrichtig« Z ihlung aber ihren Gl

in ner vom Versorgungsamt der Krank

k nicht mitgeteilten Aenderung in der R

i
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rechnung d« Kriegsbeschädigten,
bt zwar das Recht auf Rückforderung 1

.en, die Krankenkasse braucht aber in

m Fall diese Rückforderung nicht selbst

unehmen, da ihr Ersatzanspruch an den

i hsfiskus aufrechterhalten bleibt. Allerdings
t dies voraus, daß die Krankenkasse ihrer

lepflicht aus $ 16 RVG. nachgekommen ist,
sonst das Versorgungsamt nicht in der Lage
eine entsprechende Benachrichtigung vor-

? hmen. So hat das Reichsversicherungsamt
.
9. März 1928 (8. 4. 28/595) entschieden:

Hat eine Krankenkasse einem Zugeteilten zu

cht Leistungen aus dem RVG. gewährt, so

steht dennoch der volle Ersatzanspruch aus

§ 15 RVG., wenn sie bei Beginn der Heilbehand-

g ihrer Meldepflicht aus § 16 RVG. näch¬

st kommen ist und das Veisorgungsamt die un-

zügliche Benachrichtigung der Kasse über

Aenderung eler Versorgungsgebührnisse wüh-

1 der Heilbehandlung unterließ/'

Dieses Urteil entspricht durchaus der Billig*—
t. VTenn eine Krankenkasse dem Ver-

rg ungsamt einen Ersatzanspruch vorläufig
anmeldet, so erkennt dies den Anspruch der

^se an, falls es nicht unverzüglich wider**

spricht Aendern sich erst während der Heil-

andlung die Versorguagsgebührnisse, so ist

• las Versorgungsamt trotz dieser Aenderung
mge an sein früheres Einverständnis ge-

iden, als es der Kasse gegenüber nicht diese

nderung zum Ausdruck bringt.
Der enge Zusammenhang zwischen der Zah¬

lung von Kassen- und Versorgungskrankengeld,
A h. Aufeinanderfolge in der Zahlung läßt nun

Irage entstehen, ob eine Aufrechnung oder

indung von Kassenleistungen, die zu Unrecht

ddt wurden, auf elie spätere Zahlung vom

rsorgungskrankengeld möglich ist.

Ziffer 3 des § 6S RVG. kann keine Anwen-

g finden, denn diese Bestimmung erfaßt

-lieh Versorgungskranken- oder Hausgeld.
Anwendung von Ziffer 4 erscheint zuerst

.dich. Die Krankenkassen sind öffentlich**
.tliche Körperschafter , gehören also zu dem

- der von dieser Vorschrift Erfaßten. Im

ensatz zu Ziffer 3 (Rückforderung zu II n -

h t gewahrter Leistungen) läßt aber Ziff. 4

Rückforderung nur für Rückzahlung nach

t/lieber Verpflichtung gewährten Leistui

nur dann, wenn die Leistung z u

:. I erfolgte. Offenbar ist Ziffer 4 auf die

geverbände usw. abgestellt In diese

mg hat das Reichsversicherungsamt am

fovember 1929 (D. K. 30/491) entschieden.
s gleichen Erwägungen ist auch eineander-

Aufrechnung oder Pfändung von Versor-
? bührnissen (Vers.-Krankengeld) tür

rungen, che nach 23 RVO. eine Auf-

ang rechtfertigten, z. B. rückständige Bei-
nicht zulässig. Es war bereits oben ge-
tfi eine Aufrechnung, also eine Kürzung
e Handlung und ohne» instanzielle

Entscheidung im Versorgungsrecht nicht zu¬

lässig ist. Soll eine Rückforderung von Ver-
sorgungskrankengeld geltend gemacht werden,
so muß hierüber, falls der Versorgungsberech¬
tigte nicht der Uebertragung oder Pfändung
zustimmt, rechtskräftig entschieden werden.
Der ordentliche Rechtsweg ist hierbei durch

$ 73 des Verfahrensgesetzes ausgeschlossen. Fs

könnte zweifelhaft erscheinen, ob nun die

Spruchbehörden der Reichsversicherung oder

die Versorgungsbehörden entscheid«!. Nach

§ 73 des Verfahrensgesetzes entscheiden die

Versorgungsbehörden auch über die Rück¬

forderung zu Unrecht empfangener Versor¬

gungsgebührnisse; da nun Versorgungs¬
krankengeld zweifellos zu den Versorgungs¬
gebührnissen rechnet, könnte man versucht

sein, die Zuständigkeit der Versorgungsbehör¬
den zu bejahen. Da aber i; 8 Abs. 5 RVG. für

Streitigkeiten zwischen Krankenkasse und Be¬

schädigten die Instanzen der RVO. für zu¬

ständig erklärt, liegt m. E. keine Veranlassung
vor, bei Streit über Rückforderung von Leistun¬

gen, die aus Anlaß der Versorgungsheilbehand¬
lung gewährt wurden, diese Instanzen nicht

ebenfalls als zuständig zu betrachten.
Erst eine rechtskräftige Entscheidung be¬

gründet die Zulässigkeit der Pfändung. Diese

Pfändung kann entweder im Verwaltungs-
zwangsvollstreckungsverfahren erfolgen, da che

zurückzuzahlenden Betrüge wie Gemeindeab¬

gaben beigetrieben werelen, oder durch Ein¬

behaltung der nach laufend auszuzahlenden Be¬

träge. Die Krankenkassen können auch ihre

ausgeklagte Forderung an das Versorgungsamt
übertragen, um die» Anrechnung auf Renteai-

beträge vornehmen zu lassen.
In §§ 69 bis 71 RVG. wird die Zulässigkeit eler

Pfändung im bestimmte*!* Umfange begrenzt.
Die Forderung auf Rückzahlung- an sich wird

hierdurch nicht berührt, nur dab die Verwirk¬

lichung cles Anspruchs gewissermaßen lang¬
samer erfolgt. Für die Rückzahlung zu Unrecht

empfangener Versorgungsgebühr nisse (auch
Versorgungskrankengeld) bestehen derartig

arünkungen nicht, nur daß elie Pfändung
nui i lern Versorg ungsberei htigten gegenüber
.genommen werden darf, dem sie zu Unrecht

zahlt worden sind Fs ist also nicht möglich,
Rente oder Krankengeld gegen Hinterbüebenen¬

bezüge aufzurechnen.

Durch eine neue Entscheidung des Reichs¬

versorgungsgerichts ist aber praktisch eine

Rücktordenn von Versorgungsg« bührnissen

möglich emacht Das Reichsversorgungs-
t hat ai 5. Pebruar 1930 ei Jeden,

dafi r die Rückforderung zu Unrecht
ihrter Vers ingsgebührnisse die Vorschrif¬

ten des Bürgerlichen Gesetzbuches übei die

IBereicherung Anwendung zu finden haben.
Nach §§ 812 II. BGB. hat der, der ohne recht¬

lichen Grund etwas erlangt, das so Erlangte
wieder herauszugeben. Nun enthält aber § 813
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iB. in seinem Absatz 3 eine wettgehende I

D ch kann der Empfänger dem

f He den Einwand, dab

«r h das ( nicht mehr bereichert

r Bereie Ja g) entj nsetzen.

Hal dei Empfänger das zu Unrecht Erhaltene

zu i besseren Lebensführung verbraucht,

I t ei also zur Zeit der Rückforderung von dem

zu H ht Erhaltenen keinen Vorteil mehr

(Spark isse ithaben, Geratschaften, Verringe¬

le, einer S usw.). so ist er von der

Pflicht zur R ickzahlui g befreit Die Anwen**

M Cn sr die Anerkennung dea

/ keit des Einwandes vom Wegfall der

tf darüber kann gar kein

Zweifel her. ifi praktisch e-in»- Rück**

zu Unrecht gezahlte! Versorgungs¬

upi icht mein in Frage

1 • •< in den Fällen dei Mann-

t Die bishei ige Recht**

!'. h I nd der ni« ht mehr

• in; i t gelten. Ei st

» lu i 1928 (!). K. 1928 771)

uf hinge-

\ • 'i I vom \ r Be¬

ul Ve rnisse nicht

-

Urteil Feirruai d. J. (II. Senat M.

l\ .diu \ er

endui I A• il»»ji« I die Be-

mm les I hsbesoldungsgesetzes an¬

gewandt werden müßten. Nachdem das Bese

dungsgesetz vom 16. Dezember 1927 in §

die Rückzahlung überhobene r Betrüge au

schaltet und Nr. 95 der Ausführungsbesti:

mungen zum Besoldungsgesetz ausdrückli

auf § 818 Abs. 3 BGB. Bezug nimmt und eh

Wegfall der Bereicherung auch auf das Bes«

dungsgesetz für anwendbar erklärt, habe sh

die Rechtsgrundlage geändert, so daß die bi

herigen Entscheidungsgrundsätze nicht me!

anwendbar seien. Man könnte einwenden, de

sich hier um die Frage der Rückzahlung i

Rentenbeträgen handelte unel daß die Rüe

forderung von Versorgungskrnnkengeld sch«

deshalb anderen Voraussetzungen unterlieg

als hier elas Verfahren im Instanzenzug de

RVO, erfolge, aber man wird trotzdem Ul

dies Eni Scheidung ch Reichsversorgungs¬

gerichts nicht herumkommen« Auch der be

reits erwähnte Erlafi des 1 hsministers I

ii keinen Zweifel, dafi Versorgungskranke.
hiei Vers ungsgebühm im Sinne de

RVG. sind. Die Eni ründung i

5 Februar 1930 spricht lediglich allgemein vo

Veiv sgebührnissen.
Es folgt hieraus, dafi in Zukunft eine |

steigerte Vorsicht geboten ist, da ehe Mögli<

keit de Wiedereinziehung zu Unrecht

währten Versorgungskrankengeldes usw. ge

den Willen des Versorgungsberechtigten nui

selte»ncn ballen gegeben ist.

Das berufsgenossenschaftliche Abrechnungsverfahren.
Vom Kassenobersekretär Ern

In „De i Krankenk i
'

1926, S. 615 ff.r

ist ha rdt i en Wegfall des £ 5S1

RVO. und de damit verbundenen Ein-

dei Ersatzleistungspflicht der B«

sei n Ausführungen gemacht,

d sie in d Praxis vollauf bestätigten.

I S. } at L 0 1 m a r vc in Stand-

p r Bei f ss. nscl aften aus den NX eg-

1 _!! der ei ten Ge ivorschrifl begrübt.

Ilt bleiben, ob die Aus-

n von G oder nicht

51 eilt n uß j de ch werden,

d h L teilui

Verbund i wi rdei it, ui cl daß desl alb di«*

Ki
'

• h v i terhin im g ? i ßen Mab

I iissen, h von

1 n ehmen

feil dei 1 kommen

1 ch B

Erl ; m d-

! im

: Vrbeits-

S Versicherung

D Gleichste
5 ¦ Be-

f I

;
K m

bt we :\. Ui rttgt

A Krankenk den si

st Rahm jun., Solingen-Wald«

nicht erhoben, weil die Kassen darauf bedacht

sind, diese von vornherein abzuwehren. Sow

sie dazu, durch Mängel die hier nicht aufgezäl

werden sollen, aber von den Krankenkass

a I 1 e» i n zui zeit nicht behoben werden könne

nicht in der Lage sind, darf dennoch ihr Ersat

ansprach rocht eingeschränkt werden. I

Rattenschwanz von Prozessen ließe sich ve

meiden, wenn recht bald der Gesetzgeber 1

eine Aenderung schafft. Ein Einzelfall

Praxis gibt mir heute Veranlassung, die A

Wirkungen aas dem Wegfall des § 5S4 RY I

und der erfolgten Neuregelung der gesetzlich

Bestimmungen aufzuzeigen. Den Ausführung

liegt b der Sachverhalt zugrunde:

Das Kassenmitglied F. erlitt am IS. Mai 1

Hnen Betriebsunfall. Die ärztliche Behnndh

s tzte am 24. Mai 1929 eän. Bei fortdauer:

Behandlungsbedürftigkeil bestand Arb»

Unfähigkeit in nachfolgenden Zeiten:

vom 24. Mai bis I« September 1929 und

vom 11. Septembe. bis 11. November 1920

\o u 16. November bis 23. Dezember 192

Ab 16. Sepie n bei I (Oktober 1929 w

Krankenhau andlung notwendig, deren (

Beruf ossenschaft laut

teilung ve n mber 1929 übernahm,

di Mitteilung war d< Auftrag an



kenkasse verbunden, für die Dauer der

itionaren Behandlung an die Angehörigen für

hnung der Berufsgenossenschaft ein Haus-

i von täglich 5,70 RM. zu zahlen. Am

November 1929 wurde der Auftrag dahin-

e nd erweitert, für die Dauer der nach der

mkenhausentlassung ärztlich bescheinigten

beitsunfähigkeit ein Krankengeld in Höhe des

^senkrankengeldes zu zahlen. Außerdem

;den die Kosten der Krankenpflege seitens

Berufsgenossenschaft übernommen,

ch Abschluß des Falles wurde der Berufs-

aossenschaft eine Kostenrechnung in nach-

ender Aufstellung eingereicht:

Krankenpflege vom 24. Mai 1929

bis 18. Juli 1929 und vom 8. August

1 »29 bis 15. September 1929

= 95 Tage ä I,— RM. = 95,—RM.

Krankenhauspflegekosten vom

19. Juli 1929 bis 7. August 1929 =

• v. H. eler 100 RM. betragenden

(j» samtkosten = 50,— „

Für wiederkehrende Geldleistun-

n wurden verausgabt:

lür Unterhalt im Kram*

abause 50 v. H. vor.

100 RM. = 50,—RM.

Für Hausgeld vom

I • Juli 1929 bis 6. August

1929 = 19 Tage ä 3,50 = 66,50 „

Iiir Krankengeld vom

Juli 1629 bis IS. Juli

£9 und vom 7. August

2 * bis 1. Septbr. 1929

31 Tage a 5/25 RM. ¦ 162,75 „

insgesamt 279,25 RM.

Dieser Betrag übersteigt elie er-

ittungspflichtige Höcl stgrenze von

des 7,— RM. betragenden tag-

\\i n Grundlohnes. Es ist daher

; der Höchstbetrag zu erstatten.

! demnach

50 • 2 • 7,—RM.

233,33 tf

Sa. 378,33 RM.

\ws der Rente sind zu erstatten:

Krankengeld vom 11. Septemb«
> 15. September lf*2Q = 5 Tag
25 RM = 26,25 RM.

I >• sgieichen die nachfolgenden aul

irdnung dei Bemfsgenossen«
aft vorschußweise gezahltenGeld-

»tungen:

Hausgeld vom 16. September bis

Oktober 19M 44 Tage
.70 RM. 250,80 „

rankengeld vom 30. Oktober bis

November 1929 und vom 16. No-

ber bis 23. Dezember 1020

>1 Tage ä 5,25 RM = 267,75 „

Sa. 023,08 RM.

- 05,—RM.

= 50 —RM.

= 50-RM.

70,

Mit dieser Kostenrechnung war die Berufs¬

genossenschaft nicht einverstanden und unter¬

breitete ihrerseits folgende Rechnung:

Krankenpflege vom 24. Mai bis

18. Juli 1929 und vom 8. August bis

15. Sep'ember 1929 = 95 Tage

ä 1 - RM.

Krankenhauspflegekosten vom

19. Juli bis 7. August 1929 = 50 v. H.

der 100 RM. betragenden Gesamt¬

kosten

Für nacl folgende wiederkehrende

Geldleistungen:
Unterhalt im Kranken¬

haus vom 19. Juli bis

7. August 1929 = 50 v.H.

von 100 RM.

Hausgeld vom 19. Juli

bis 7. August 1929

= 20 Tage a 3,50 RM. =

Krankengeld vom

H.Juli bis 13. Juli 192Q,

8. Aug. bis l.Sept. 19»,

H.Srpt.bisl5.Sept.lQ29f
30. Okt. bis 11. Nov. 1929

u. für den 16. Nov. 1929

= 49Tage a 5/25 RM. = 257/25 „

Sa. 377,25 RM.

wurden % des 7,— RM. betragenden

Grundlohnes als erstattungsfähig
bezeichnet. Demnach

60 • 2 • 7 — RM.

3 = 322,- „

Hausgeld gezahlt auf Anordnung

der Berufsgenossenschaft vom

16. September bis 29. Oktober 1929

= 44 Tage ä 5,70 RM. = 250,SO „

Krankengeld vom 17. November

1929, dem Beginne der 27. Woche

nach Eintritt des Unfalls bis 23. De¬

zember 1929 = 37 Tg. a 5/25 RM, = 194,25

Sa. 912,05 RM.

In der dazu gegebenen Begründung wird die

Auffassung vertreten, dab eine Erstattung des

vollen Krankengeldes vor Ablauf dieser brist

nicht erfolgen könne, weil nach $ 55(>c RVO.

(?) de gesetzliche Krankengelddauer 26 Wochen

beträgt. Die Rentenverpflichtung der Berufs-

genossenschaft beginne erst mit der 27. Woche.

Selbst*4, so sehr» ibt die Berufsgenossenschaft,
nach Beendigung der berufsgenossense haft¬

lichen Heilbehandlung innerhalb der ersten

26 Wochen nach dem Unfälle ist die Kranken-

kasse /ur Zal lung von Krankengeld und zur

Gewährung von Krankenpflege verpflichtet, so

lang*;- de Berufsgenossenschaft der Kasse nicht

di»* Gewährung von Rente oder Unfailkranken-

geld anzeigt. Der Ersatzanspruch richtet sich

nach § 1506 Abs. II Ziffer 1 RVO."

Diese Auffassung der Berufsgenossenschaft
halte ich für falsch und begründe meine in der

."
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Kost»: schon niedergelegte Meinung
wie- folgt:

i § 150 AU. II Ziffer 1 RVO. bleib*

füi die Z in Tl r der I I

v nr G ner Rente

i ht verpflichtet ist, die Aufwendungen für

die wiede hrenden Geldleistunj die zwei

Drittel des ( irundlohn* s [iberst* i Last«

d< Krankenkass Verpflichtet /ar Zahlu

rufsgenossens* haft ab

cht »ist mit b- d 27. Woedu nach Ein-

ti itt des Uni n seht mit d« m Zeit¬

punkt, in dem erstm $ K inkengeld aus

dei h in W kommen

1 V. koi i im vorliegenden
F ille Ki anl eld a d< Kranken-

2. s« ptemh i 1929. Von d m

i bestand meines Erachtens d Verpflich-
lu dei Berufsg< ossenschafl zur Gewährung
inei Rente r d verbliebenen erwerbs-

besc Jtend< Folgen d- s Unfall Dafi

solche I "!_ • bestand« !_>• st die schon

b s am 11. September 1929 wieder eing<
tretei Arbeitsunfähigkeit >b die Bcrufs-

:<._tt ta: die seitens der Krankenk;

fährten Krankengeldleistungen vom 11. Sep-
tembei I 15. September 1929 Ersatz aus ein.

1 »ul- odei tus der Vollrente leistet, bleibt bei

dem von mii vertretenem Grundsatz belanglos
Aufgabe der K wäre <s gegebenenfalls im
s' :fahnn, die Pestsetzung ehr Vollrente

zu erzwing

In dem besprochenen Falle sprechen ab<

auch noch t- weitere Momente gegen

d e Auffassung der Berufsgenossenschaft. Mit

dem 16, & ptember 1929 hat die Berufsgenossen •

s< hafl die berufsgenossenschaftliche Heil¬

fürsorge übernommen. Neben ehr eigens über¬

nommenen Verpflichtui /ur Zahlui der

Krankenhauspfle ge- und behandlungskosten
sowie Kosten der der statioi n Be-

handlun] erforderlich w< rdenden Kranken-

pflet hat dit» Berufsgenossenschaft die

Krankenkasse ^beaufti agt* du end <ler

Kranl l luspflege Hausgeld, und für die Dauei

der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ambu¬

lanten Behan Krankengeld zu zahlen.

I> Auftragserteilung hat sowohl nach £ 1510

RVO Is luch nach dea Bestimmungen des

bürgerlichen Rechts /ar Folge, dafi eler Ga¬

se r, ii diesem Falle die Berufsgenossen¬

schaft, dem Geschäftsführei also, ler Kranken¬

ulle Aufwendungen d ser im R ihmen

des Aufl s n ichte, zu * tzen hat. Abei

« la nui von diesem Gesichtspunkt aus 1>.

htet, wai Berufsgenossenschaft für die

vollen Aufwendu n ersatzpflichtig, sondern

ch nach den Bestimmungen der RVO.

Nach S ~>v RVO. fallen nämlich für <i

Dauei dei von der Berufsgenossenschaft ttber-

i ommem Heilanstaltspfleg die Anspruch«
s Verletztei ius dei Krankenversicherung;
t. Desgleichen nach 8 559 Abs 11 die

Ansprüche auf Krankenpf unel nach $ V

Abs. I1 auch auf Krankengeld, wenn die Ben

aschaft anzeigt, dab sie von di-

I ab di'-s»- Leistungen selbst gewährt. I>

di- Leistungen für Rechnung der Be

nschaft gewähn worden sind, dürfte

vorli nden Falle infolge dei Auftragerteilu
unstreil u Wenn auch de»r $ 559h von d<

( ihning einer ..Rente" spricht, so steht d-

der Ausdruck „Krankengeld* in dem Aufti

ben :• x jen, weil nach $ 55

s ,,Krank» ld" an Stelle der ,,Rent trit

I>.i auberdem Kassenkrank* ld und Unf

krankengeld nie ht unterschiedlich waren, könnt

rch hi» Leistungspflicht, für einen ev1

Differenzbetrag, der Kasse nicht mehr etntret

In sinngemäfier Anwendung des $ 15<H> Abs

Ziffer 2 konnten daher auch Leistungen
Lisi- er Kasse naht verbleiben. Aus alle«!-

ergibt sah. dafi die von mir aufgestellte Kost

rechnung der der Rechtslage entspricht. Dem¬

zufolge mufi auch der in dieser errechne

Endbetrag von de»r Berufsgenossenschaft .

stattet werden.

Wenngleich sich die* Rechtslage infolge d«

Auftragsverhältnisses Im besprochenen I

zugunsten der Kasse auswirkt, so kann al

auch, wie die Praxis lehrt, sehr leicht d

Gegenteil eintreten. Beispiel:

Dei versicherte b\, der am 13. Mai 1929 eii

Unfall erlitt, ist wegen der Folgen dieses Unfalls

ab 24. Mai bis 11. September 1929 behandlunf

bedürftig and arbeitsunfähig. Vom 12. Septem
her bis 22. Dezember 1929 besteht weder B»

handlungsbedürftigkeit noch Arbeitsunfähig^
Am 23. Dezembei 1929 tritt erneut Behandlunf
bedürftigkeit mit Arbeitsunfähigkeit ein. Dies

dauert an bis zum 31. März 1930. Die Kass

leistungen sind wieder in vollem Umfange

gewähren, da es sich um einen neuen \

sieherungsfal] handelt. Unfallanzeige ist ern<

and unverzüglich der Berufsgenossenschaft i

erstatten.

In solchen Fallen lehnen häufig die Beruf*

nossenschaften den Ersatzanspruch mit i

Begründung ab, dafi nach dem nach Absei»

dei ei sten Arbeitsunfähigkeit eingeholten < iul

hten des Facharztes für Unfallheilkunde

Unfallfolgen überhaupt rächt oder nur in ein

bestimmten Grade zurückgeblieben sind. Es

daher, so schreiben si«-. anzunehmen, dah wed

Behandlungsbedürftigkeil noch Arbeitsunfall

keit wiedei eingetreten ist. Diese Vblehn

des Ersatzanspruchs erfolgt im einfachen Ve

altungsverfahren ohne erst wieder das 1

stellungsverfahi en eröffnet zu haben. Was

in diesen Lallen zu tun?

Zuerst ist, möglichst s< hon bei der Kra

meldui g festzustellen, ob und in welcher H

Rente für die 11 .Igen gezahlt werden. 1

d ( s der Fall, dann mufi die Rente gem'

§ >h Abs. II am Kassenkrankengeld gekii
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den. Diese Kürzung kann m. E. unbedenk-

erfolgen, weil zweifellos die angezogene

< tze»svorschrift den Zweck verfolgt, einen

rechtfertigten Doppelbezug von Leistungen

ein und demselben Schadensereignis zu

leiden. Zum anderen st aber auch schon

deswillen eine Kürzung geboten, weil die

mssenschaft deren Ersatzpflicht in

dei festgesetzten Rente zweifellos besteht,

ablehnen wird, diese Rente an die Kranken¬

sse noch einmal zur Auszahlung ZU bringen.

Versäumnis der Kürzung könnte daher der

i eintreten, dab eäne Erstattung für die ge¬

llten Aufwendungen überhaupt nicht e»in-

len würde, wenn man n.cht über den zweifel¬

ten Weg der Rentenpfändung diesen

I. betrag hei einholen will.

Mit dieser Kürzung des Krankengeldes kann

i darl e»s natürlich die Kasse nicht bewenden

n. Es mufi, d>i in dei Regel die erwähnte

hm nde Stellungnahme der Berutsgenossen-

ift auf dem Verwaltungswege bekannt ge¬

ht worden ist,dt Erteilung eines berufungs-

sjen Bescheides — Feststellungsbescheid —

intragt werden. Mit diesem wird das Fest¬

ungsverfahren, nicht das Ersatzstreit"*

fahren, eröffnet. lis ist nämlich streitig, ob

rhaupt Folgen des Unfalles zurückgeblieben
1. oder ob solche über den Grad der fest¬

setzten Rente bestehe n. Zuständig ist daher

ht das Versicherungsamt, sondern das Ober-

sichei ungsamt. Bei i tem ist dann auch die

heststellungsklage durch Einlegung der Be-

• ig ZU betreiben.

Die besondere* Art der Fälle macht es emp¬

fehlenswert, wenn nicht zur Pflicht, ärztliche

indberichte nach Bekanntgabe dei ab-

• hnenden Stellungnah] ie der Berufsgenossen-
iften unverzüglich einzufordern. Auberdem

• S, auch wenn die» vorhandenen Unterlagen

dagegen sprechen, ratsam, eine Vertrauens-

ärztliche Untersuchung vornehmen zu lassen.

In solchen Fällen ist dem Versichertin dea

(irund, dei zu dieser Untersuchung Ver¬

anlassung gegeben hat, bekannt zu geben. Die

auf diesem Wege erhaltenen Unterlagen sind

mit der Berufungsschrift dem Oberversiche¬

rungsamt einzureichen. Es ist dabei nicht

unklug, die sinngemäi \nwendung der Ent¬

se heidung des Oberversicherungsamtes Berlin

vom 3a Dezember 1926 DJC. 27 S. 214 zu ver¬

langen, wenn insbesondere der behandelnde

Arzt seine Stellungnahme vom medizinischen

Standpunkt aus hinreichend begründet hat.

Damit ist die Erfüllung des Ersatzanspruchs
in vollem Umfange» noch nicht gegeben, abei

doch in einem gewissen Grade wahrscheinlich

gemacht. Immerhin, wenn auch der Prozeßw

eän langwieriger ist, halte» ich diesen Weg im

Interesse dt Betreuten für den zweck¬

mäßigeren. Indessen kann auch der von

Müller im Jahrgang 10'H), Seite 53, dieser

Zeit schi ift benannte Weg eingeschlagen werden.

M. E. aber nur dann, wenn man kassenseitig in

das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit berech¬

tigte» Zweifel setzt und die» Unterlagen zum

treiben der Fcststellungsklage unzureichend

sind.

Der Weg lall des § 584 RVO. beweist also,

dab die Lisatzhastungspflicht der Berufs¬

genosse-nschnften den Krankenkassen gegen¬

über in diesen Fällen unverständlicherweise

eingeengt worden ist. Die an Stelle dieser

(Gesetzesbestimmung getretenen neuen Vor-

schriften bieten daiür nur einen unvollkomme¬

nen Lrsatz. Es wäre daher ZU wünschen, dab

der Gesetzgeber hier bald eine Aenderung ein-

treten läfit. Lr würde damit auch gleichzeitig

die» Spruchbehörden wesentlich entlasten

können.

Verwaltung.
Dr. von Olshausen

Präsident des Direktoriums dea- Reichsver-

lerungsanstalt für Angestellte, ist im Alter

~>J Jahren in Berlin verstorben. Er hat sieh

den Ausbau der Angestelltenversicherung,
ei seit dem 1. Juni 1922 betreute, unbe-

itbare Verdienste erworben und erfreute sich

h persönlich in de \ Kreisen dea- deutschen

ih ersicherui größter Beliebtheit Wir

sein Andenken in Ehren halten!

kanntmachunq über ein Abkommen

zur Durchführung des § 182 a der

tteichsversicheninflsordnunq.

ischen dem Hauptverband deutscher Kran*-

issen, dem Verband zur Wahrunj dei

• ssen der deutschen Betriebskrankenkassen,
I i< samtverband der Krankenkassen Deutsch-

.
dem Reichsverband der deutschen Land-

ikenkassen, dem I lauptverband deutscher

skrankenkassen einerseits und dem Deut¬

schen Apotheker-Verein andererseits ist am

21. August 1(H0 folgendes vereinbart:

Die Apotheker verpflichten sieh, den Beitrag
ah $ 182a der Reichsversieherungsordnung

einzuziehen. Ist dei Beitrag von dem Ver¬

sicherten nicht zu erlangen, so wird die* Kasse»

den vollen Kostenbetrag der Verordnung he¬

hlen, wenn es sich uro nachts ausgestellte
Verordnungen handelt, oder wenn aus dea Ver*

Inung unzweideutig zu erkennen ist. dab die

Nie htanwendung des verordneten Mittels das

1 eben des Kranken ernstlich bedroht, ode-r wenn

Zahlung naeh gewissenhafter Prüfung durch

den Apotheker im A nblick und auch bei

kurzfristiger Stundung" über die Kräfte des Ver¬

sicherten hinausgeht. Dies Fälle sind der

Krankenkasse in der Regel wöchentlich mitzu¬

teilen. Unter diesen Vor Aussetzungen erkennt

dei Deutsche Apotheker-V n die Abschlags¬

pflicht des rabattpflichtigen feiles der gesamte
Arzneiree hnung ai

Verordnungen, die durch den Beitrag naeh
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L182a
eler Reichsversieherungsordnung voll

zahlt sinel, werden mit elen übrigen Verord¬

nungen, aber gesondert, der Krankc»nkasse» ein¬

gereicht. Die Krankenkassen verzichten bei

en Verordnungen auf Einzelrechnunf
legung. Soweit elie» Verordnungen rabattpflichtig
sind, wird de*r Rabatt summarisch errechne

Bei de*r Ermittlung des rabattpflichtigen Teils

ch»r Arzneilieferung sind diese Verordnungen zu

berücksichtigen.
Die Apotheker sind bereit, bei der Durch¬

führung eles $ 205 eler Reichsvrrsic he»rungs-

ordnung in der Form mitzuwirken, elaß sie elen

von dem Versicherten zu tragenden Kosten¬

anteil von diesem unmittelbar erheben und den

Restbetrag der Krankenkasi in Rechnung

Stellen. Von dem Restbetrag ist eler gleiche

Abschlag zu gewähren, der für Arzneilieferun«

gen an Versicherte gilt
Oertliche oeler bezirkliche Vereinbarungen

über elen Abschlag werden durch dieses Ab¬

kommen nicht berührt.

Aueh bei Verordnungen für Fnmilicnang

hörige» de-r Versicherten nach $ 205 der Reichs-1

Versicherungsordnung sind seitens eler Apo-
the»ke»r die» „Besonderen Bestimmungen" der

Arzneitaxe zu beachten.

Diese Vereinbarungen gelten bis zum Erlab

einer Verordnung auf Grunel eles $ 182a Abs. 2

der Reichsversieherungsordnung, längstens bis

zum 31. März 1931.

Berlin, den 21. August 1930.

Der Reichsarbeitsministcr. I.A.: Dr. Krohn.

Unklarheiten in der Notverordnung vom
20. Juli 1Q30.

Die» Notverordnung enthält eine Reihe von

Bestimmungen, die» bei der Auslegung grobe
Zweifel hervorrufen müssen und Konsequenzen
im Gefolge haben, von denen man mit Recht

fragen darf, ob sie «ha Gesetzgeber gewollt
hat Selbstverständlich können hier nur einige

wenige Fälle herausgegriffen werden.

I isi \hv :.

..Fr !ct die Arbeitsuni I an einem oJcr

einem in anerk.v Feie > wird

dieser .a<- fur das K clJ nicht mit] ilt."

Mit Rücksicht auf «lie gerade bei eler Jd
Mndschreibung aut M tatsächlich auf¬

getretenen Mißstände werden auch ehe Ver¬

sicherten dieser Vorschrift zustimmen können,
da su» die» wirklich Kranken ja nicht se^ sehr be¬

trifft, wie dii igen, welche /war an einem

Sonntag tatsächlich wieder arbeitsfähig werden,
|edoch für diesen lag noch Krankengeld be¬

ziehen wollen, weil sie di» Arbeit ohnehin erst

am Montag wieder ufnehmen können. Dic

Fassui er Vorschrift ist illerdings wenig
klar. Man wiid jedoch die» Worte wird elieser

Tag füi d is Krankengeld nicht m i t g ? / 8 h 1 t"

i auffassen müssen, dafi für den Sonn- oder

Fe an welchem die Arbeitsunfähigkeit
endet, /w ir kein Krankengeld _

ddt wirel, daß

diese N mrechnung aber nicht Iur die» Aus-

steuei ui lt.1)

M Wir k'-nnen \uffass..njc nicht teilen, stimmen

aber dem Vei Bestimmung nicht

flu.- gefaßt l Die ung.

Das kann zu einer Benachteiligung eler Vi -

sicherten in elen Fällen führen, in denen

einem einheitlichen Krankheitsfall der Krai

heitszustand zwischen Arbeitsfähigkeit u

Arbeitsunfähigkeit wechselt. In solchen Fälle \

wird nach § 183 Abs. 3 die Zeit eler arbeit -

fähigen Krankheit nur bis zur Dauer Ve

13 wochen nicht angerechnet, während

übrigen elie Bezugsdauer eler Krankenh;

durchgehend berechnet wirel. Enelet nun el •

Zeit der Arbeitsunfähigkeit ein- oder mehrere

Male nüt einem Sonn- oder Feiertag, so er¬

hall e!e»r Kranke für diese Tage kein Krnnk«

geld, während sie andererseits für die« Aus¬

steuerung nicht unberücksichtigt bleiben

Dab Krankengeld trotz Fortbestehens de

Krankheit nicht gezahlt werden darf, ergibt sie

aus eler Fassung- der Vorschrift, wonach für den

Sonn- oeler Feiertag Krankengehl dann nicht

gezahlt wird, wenn die Arbeitsunfähigkeit enelet

Das aber ist in dem gedachten Falle tatsäch¬

lich der Fall. Die Aussteuerung erfolgt also,
ohne Rücksicht auf eliese Tage, mit Ablauf der

satzungsmäßigen Bezugsdauer; der Versiehe»! te

hat aber tatsächlich für einen oder mehrea.

Tage zu wenig Krankengeld erhalten.

Ob das vorn Gesetzgeber gewollt ist, kann

man mit Recht bezweifeln. Denn es ist nicht

recht einzusehen, warum ein Wrsicherter, bt i

dem während eines Krankheitsfalles die Zei?

der Arbeitsunfähigkeit zufällig jedesmal
nem Sonn- oder Feiertag enden, gegenttl

aneleren Kassen mit gliee lern benachteiligt sein

soll.
§ 1S9 Abs. 1.

»«Der Anspruch auf Kranken- nnd I! tld ruht. ¦#<

und S t der Versicherte Wihrend der Krankheit

reit enthalt. Zuschüsse des trbeitfe /um

- oder Hansteld zelten audi dann nicht

her :, wenn sie ittl einer Verpflichtung beruhen."

Wann dabei eine Zahlung- des Arbeitgebers
wiihrend der Krankheit eänes Versichert

geleistet wird, als Arbeitsentgelt anzusehen ist

nnd wann sie» nur einen ,,Zuschub zum Kranke

oder Hausgeld'4 darstellt, sagt ehis Gesetz nicl

Aueh ehe in dem Rundschreiben eles Reichs

arbeitsministers vom 2. August 1^30 hie:

gegebenen Richtlinien können nicht weiter¬

helfen, wenn sie» auch für elie praktische Durch

fuhrung «hi Vorschrift gewisse Fmg*rzei|
ben. Aber sie sind nicht objekmes Recht

und bringen elaher keine» endgültige Klärui

Die- Frage hat besondere Bedeutung* in de

Fällen« in denen Arbeitnehmern während eil

Erkrankung der Erhalt eine*s bestimmten Pr«

zentsat/e s ihre Arbeitseinkommens dadun

währleistet wird, dafi zu ihrem Kranken- o<

Hausgeld der Arbeitgeber ^Zuschuss zal

wie dies in manchen Tarifverträgen vorgesel
isi. Darf nun in diesen I n eine An.eehn

des gezahlten Betrages erfolgen, obwohl er ai

drücklich als „Zuschuß" bezeichnet ist? Ebei

Hausangestellten, denen nd

Krankheit Kost und Log hrt wird. A

liier mub es durchaus zweifelhaft bleiben,
elarin eine Fortzahlung von .Arbeitsentgelt o

eie Gewährung e-ine-s Zuschusses ZU sehen

Es ist mit Sicherheit zu ea warten, daß

.de aus dieser neuen Vorschrift eine lt

von Streitigkeiten zwischen Kranl

•»n unel Versichert» entstellen wen
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lelcm die Revision in dc»n Spruchsachen der

kenversicherung beseitigt ist, muß zu-

miteinander wädersprechenden Ent-

( idungen eler verschieeh^nen Oberversiche-

•mter gerechnet werden, so daß auch elie

rchfechtung eines Streitverfahrens noch
• Klärung dieser Frage bringt.*) Gerade

er hier ist eine alsbaldige Klärung erforder-

i mit Rücksicht auf die» weitere Vorschrift

! ISO:

jr solche Versicherte hat die Satzung entweder die

^e entsprechend zu kürzen oder das Krankengeld

Wezfall des Arbeitsentgelt! auf 60 v. H. des (jrund-

s in erhohen

Was heißt hier „entsprechend'4 zu kürze»n?

Soll die Kürzung* allgemein für alle unter

diese Vorschrift fallenden Versicherten gelten
ler soll eler Beitrag entsprechend der Höhe

1 vom Arbeitgeber gewährte n Zahlung im

1 i n z e I f a 1 1 vorgenommen werden?

Macht die Kass^nsatzung von eler Möglich-

ke t eler Beitragskürzung Gebrauch, so erhebt

h die Frage, ob die Kürzung sich auch auf

en Arbeitgeberanteil erstreckt. Man wird eine

Beschränkung auf den Anteil des Versicherten

nieht wohl annehmen können (a. A. Okraß in

„Deutsche Krankenkasse 1930 904).

§ 205.

herte. die Innerhalb der letzten sechs Monate

ns drei Monate auf Qrnnd eines Reicbsgesetzei

Fall der Krankheit vi lert waren, erhalten fur

ai und die nnterfaaltsberechtigten Kinder, wenn

lieb gewöhnlich im Inlande aufhalten und nicht

•

| einen »tzlichen Anspruch auf Kr

haben, bis zur Daner von dreizehn \\ i Irzt-

Behan -. im gleichen Umfang wie Versicherte.

n Kosten fur Arznei und kleinere Heilmittel wird

fte erstattet."

Hiernach kann also auch eine versicherte
*

in für ihren Fhemann Anspruch auf Ge¬

währung von Familienkrankenpflege erheben,

an die» sonstigen \ oraussetzungen erfüllt

d. Das führt zu folgendem: Fine Fhefrau,
einen Beruf, etwa als Stenotypistin, aus-

bt und dadurch der Versicherungspflicht
(erliegt oder die sich nach Aufgabe eles Be-

s weiterversichert hat, hat Anspruch auf
1 tmilienkrankenpflege für ihren Ehemann, eler

wegen Ueberschreitung der Verdienstgrenze
der Versicherung ausgeschieden ist. Diese

? rung aus § 205 is: zweifellos ein Unding.

• so unverständlich ist die Konseejuenz,
sich aus den Worten „wenn diese sieh pe¬
inlich im Inlande* authalten'4 ergibt. Da-

i ist also Familienkrankenpflege elen Kin-

von Versicherten auch dann zu gewähren,
diese sich zwar gewöhnlich im Inland

ilten, vor ü b e r g e h end aber Aufent-

im Auslande hal en. Die- Krankenk n

len in solchen Fidlen die Gewährung dei

enki tnkenpflegeleistungen nicht ver**

können« Wie» diese Leistungen aber

' h durchgeführt werden sollen, ist doch

t zweifelhaft. Eine Abfindung nach $ 218

mt ja nicht in Fr ige, ela sich elie Kinder

nach Fintritt des Versiehe-
• il les ins Ausland begeben haben.

:h, die Abgabe an das RVA. zur grundsätzlich*

lung jet/t noch r :h; sie mufl in

Fällen beantragt werden. Die SchnftleituTu

Im Gegensatz hierzu steht die weitere Vor¬

schrift des § 205:

..Die Satzung kann ... die Paiailtenkrankenpflegc auf

re Angehörige erstrecken, die mit dein Versicherten

in häuslicher Gemeinschaft leben, vor. ihm ganz oder

überwiegend unterhalten werden und sich im In¬

lande aufhalte:

Hier ist nicht Voraussetzung, daß sich die*

Angehörigen „gewöhnlich" im Inland aufhalten.

Es genügt vielmehr, wenn sie zur Zeit des Ein¬

tritts des Krankheitsfalles im Inlande anwesenei

ind. Es besteht /ilso die Möglichkeit, daß ein

„sonstiger Angehöriger", der zwar seinen ge¬

wöhnlichen Aufenthalt im Auslande hat, An¬

spruch auf Familienkrankenpflege hat, wenn er

gelegentlich einer vorübergehenden Anwesen¬
heit im Inlande erkrankt. Daß das Gesetz in

solchen Fällen einen Anspruch auf Leistungen
hat gewähren wollen, ist eloch recht zweifelhaft.

Die Krankenkassen werden aber diesen An¬

spruch nicht abweisen können.

Im Absatz 3 des $ 205 endlich heißt es:

••Die Sat/ur nn audi bestimmen, daß bis zu IQ v. M.

der Kosten der Ar/nei und kleineien Heilmittel erstattet

werden, sowie Hilfsmittel« StirkungS- und andere als

kleinere Heilmittel oder eisen Zuschufi hierfür zubilligen."

Nach elem Wortlaut können also die Kosten
für Hilfs-, Stärkungs- und andere als kleinere

Heilmittel von den Krankenkassen voll

übernommen werden, während für Arznei

unel kleinere Heilmittel stets nur ein Zuschuß

von höchstens 70 v. II. zulässig* ist. Wenn

man beelenkt, elaß ehe Kosten eler Hufs- unel an¬

deren als kleineren Heilmittel zumeist beiher

sind als die» für eliese, so erscheint die Vor¬

schrift unverständlich«
Ganz allgemein ist aber elie in eler Notver-

ordnung für die Gewährung von Arznei unel

kleinere» Heilmittel getroffene Regelung recht

unbefriedigend. Während der Versicherte,

wenn er Arznei zum eigenen Gebrauch ab¬

nimmt, stets eine» Gebühr von 50 Rpf., höch¬

stens allerdings die wirklichen Kosten, zu tra¬

gen hat, wird bei Abnahme von Arznei als

ramilienkrankenpflegeleistung ein Zuschuß von

50 bis 70 v. II. geleistet Wenn also e»ine Arznei

etwa 40 Rpf. koste»t, so hätte eler Versichert

sie. wenn er sie für sich abnimmt, voll zu be¬

zahlen; benötigt er sie für seine erkrankte» Ehe¬

frau, so erhält er minelestens 20 Rpf. als Zu¬

schuß der Krankenkasse, braucht also nur

höchstens 20 Rpf. zu zahlen. Ist das wirklich

\ian Gesetzgeber beabsichtigt?
Wenn es im $ 205 Abs. 4 heibt:

..Ist tbsatz l bis mehi

Kr eine Krankenk.

be. die I mg nur einn t. Lei-

ilicbl I die In Ans]

nomn

Wann aber ist nu eine Krankenk in

Anspruch genommen?- Man wird mit Recht im

Zweifel sein mussei ob rst dann ge-

hehen ist, wenn die Ki mke r^k mit der

Leistui hrui begon einen

Krankenschein gewährt hat, oder schon elann,

wenn der Versicl elen Anspruch auf Ge¬

währung von I r Familienkranken¬

pflege bea dei Krank *e>!!t hat.

Richtig wird die /weite Annahme sein; denn

ein Wahlrecht, w hier dem Versicherten

^eereben ist, muß in dem Augenblick erlöschen.
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wo dei Versicherte eine Erklärung darübe b-

Kiankenkasse • eine

Anspi ar
L Aua em Wort-

1 iat wild s:< r Zi l h nie ht e>hne-

v. ehebe en.

Üb.

beim I

1

-

/ chst ist 1 ¦-' sp: ae hlich falsch,

:! i . Worten ,,ui und „über-

wie ad" :!? i 1» • rlie Worte „von ihn." fehlen.

Sodann ist nieht völlig zweifelfrei, ob sich e]

Einse hrünkunj di häusliche Gerne inse haft

I,. standen haben und Unte alt geleistet wor¬

den sein male i u ul die >ons«

• n" bezieht ode-r ae 1, ie Kinder.

li st die frül Passung de-s ^ 205b heran-

N ie
• er bestand Anspruch

vi Sterbegcle beim Te.de- de-s Ehegatten odi

es K • die jetzt neu hinzugetretene

Voi etzu Da die Gewährung von Sterbe

geld beim lode „soi er Angehörige als

Mehrleistu Zuge n ist, wird man

Zusatz auch nur aui si" beziehen dürfen«

^ ||] tba. t.

Ue.

Ja st .! * inn ! R

ert isi ilieds unter

:n di Weise u ie

Die Wahl des Wortes „fo en" ;st keine

iie klie he. An sie h geht «ais dem Zusatz „untei

nseiben Voraussetzungen und in derselben

Weise wie VI lied' hen dafi in jedem
Falle ine Ei I des übei h benden Ehe

tten, dafi ei ft fortsetzen*-
wolle, /a fordern und dafi dabei eii»- Drei-

Wochen-Fi st innezuhalten sein wird.

Für ehe Fälle, in denen es sieh um de-n Ehe-

g itten eines \ ei storbenen frei wi 11 igen

Mitglieds hanelelt, köi man i ch aus de-m

Worte „fortsetzen*4 schliefien, i ? üg**» wenn

frau an de-m aui den I folgen¬

den Zahltage den Kassenbeitrag bezahlt, wie

dies zu lab/» iten ehs Mitglieds auch stets ge-

hehen ist. Wenn auch hiei eine besondere

Erklärung de-r Ehefrau erforderlich sein wird,

»weit /wis< dem rodest • und dem näch¬

sten Zahlt ehr als drei Wochen liegen,
• wird man das dem überlebenden I n

doch i.mi schwer klarmachen können« Eine

I de-s \V ites hätt

si« hei . m Ii dei Vei sii hei te i ge¬

dient
^ Ulfe \b.. :.

l

1 lier bie ollig unk! • < iesetz-

•i mit Wahl diesei Ausdrücl ent¬

lich bezweckt hat Lautete die Vorschrift: „Das

sten elre-i Monaten fälli

¥ ist zu erstatten', s.. Zweifel

cht m ch. Gemeint ist das doch offenbar

Nah dem We at freilich ist nieht das Kran-

Id zu erstatte sondern nur die» Kosten,

die durch die Gewährung des Krankengeldes
sind, also etwa Porto- und sonstige

Verwaltungskosten« Anzui ehmen, dafi das l

ichlich gemeint ist, widerstrebt aber dem

inden Verstand, I>ie* Krankenkassen were

also in eler Praxis so verfahren, elaß sie- .

Krankengeld erstatten, elas in den ersten d

Monaten nach dem Uebertritt des M

fällig geworden ist. Warum aber diese u

stand rmulierung?
Hans Adolf Ave-, Halle a. d_ S

Auf welche Versicherungsfälle ist die

Notverordnung zeitlich anwendbar?

Die- Einschränkungen, 'lie* in dea Notvero

nung vom 2f). Juli 1930 enthalten sind, i

i s sehi erklärlich, we-nn viele Beteiligte danae

streben, ihren Versicherungsfall möglichst nae

den Grundsätzen, die' bis zum Stichtage, de

.
Juli 1930, galten, sieh abwickeln zu lasse

weil sie- sich dabei wegen de-r Wartetage, wege

• : Höhe «ies Krankengeldes und wegen andere

Mehrleistungen besser stehen« Nur ausnah] .>-

weise wird es sich ereignen, dafi Versieh*

sieh aut das neue* Recht bei uten, um des-

Vorteile zu erlangen, /. I>. bei de-r jetzt i

« inigen Schranken zeitlicher and inhaltlie

Art /ur pflichtmäfiigen Regelleistung erhobene

Familienkrankenpflege.
Selbstverständlich mub es dem Belieben ui

**r Willkür entzogen sein, welche- Rechtsvo

Schriften aut den Hinzeltall anzuwenden si

in Auswahlrecht ist weder eh-n Versicherte

noch den Krankenkassen gegeben« Die»

regelten Bahnen eh-s Gesetzes dürfen nicht \«

lassen werden, auch wenn sie- manchmal ni

/ leicht erkennbar sind. Die Beurteilui

was rechtens sei, ist oft um so schwieriger,
weil in der ersten Ze»it nach dem Inkrafttre te

der Notverordnung noch die- bisherige Satzui

ungeändert vorhanden war. Es ist verzeihlic!

wenn sich unzählige Antragsteller hierauf stüta

te-n, obwohl sie- dabei übersahen, dafi ke

Satzungsvorschrift mehr maßgebend sein kai

wenn ihr die- gesetzliche Unterlagt

immen ist. Die ratsache, elaß die- förmlicl

Anpassung der Satzungen an elie* Notveroi

nung erst in eler August- und SeptemberWOe
in Angriit genommen und nach unel n

durchgeführt werelen konnte, ändert nie

daran, daß vom 28 Juli ab die- Notverordnu

allenthalben gilt und elen Sieg über etw

damit in Widerspruch stehende satzungsmäß
Vois< hriften davon tiügt
Das mußte vorausgeschickt werden, ehe i

auf den Kern dei in der Ueberschrift gestellt
- eingeht.

Die Notverordnung hat e-s unterlassen,

trüber zu äußern, ob sie- aul „schweben«
lufende iul bereits eingetretene und i

im ( i befindliche Versicherungsfälle Gelt

mspruche, abei die» Zweifel, die man h

aber I n könnte, sind sowohl durch li

entwickelte Rechtsgrundsät unel ihre» II

bung als aue h dure h ehis Rundschreiben

Reichsarbeitsministeriums vom 2. August
ntlie hen beseitig

Es galt schon ! -t im Bereich der I

als • hrte Regel, daß jeder Versh

rungsfall nach elen Rechtsverhältnissen

/ e i t s e- i | . ii t r i t t s zu beurteile

und »hiß nachträgliche A» nderungen keinen 1



ausüben könnten. Auch be»i Satzungsänd
en ist hieran festgehalten, und nur aus¬

weise hat man sich bei Neuerungen, durch

n Versicherten eine* Besserstelle in-

iiut wureh /. H. be Einführurq oder

ung von Mehrleistungen, dazu ent-

i, der Maßregel insoweit rückwirkende

zu geben, als schwebende Fälle vom Taj
Wirksamke eler Satzungsänderui ab

afalb eler Vorteile teilh iftig werden sollten«

anderer Ausw« bei dem es nur elarauf

m, ob zur Ze it eh»s Inkrafttretens der neuen

e hrift sciaat endgültig Über de-n \'e .rsiche-

nspruch entschieden war oeh»r nicht, ist

sehr von Zufälligkeiten abhängig unel bietet

ichleppungsversuchen so viele Hintertüren,
vor 'inem Betreten dringend gewarnt

rden muß.

|).is erwähnte- Rundschreiben nimmt eh*n-

.»en Standpunkt ein, elen elie» herrschende

inung bereits in der Vergangenheit ve*r~

«ten hat: e-s unterscheidet zwische-n „a 1 t e n",

n ve>r ele-m 28. Juli 1930 eingetretenen und

leben Versicherungsfällen, elie» sich u n t e» r

Herrschaft el e» r N o t v e r o r el -

g, also am 28 Juli oder spätem ereigneten.
»wohl bei der A b g i e» n z u n g d e r V e r~

< h e- r u n <j s p t 1 i e h t wie- bei den Bestim¬

men über die- Ve I sie h e- r u n g S b e r e- c h -

u n g ist biernac h zu irei fahren (Nr. la unel b

Rundschreibens). Wer also am 27. Juli IM'it)

ndfrei versichert war und an diesem

• : krankte-, dem kann für die Dauer elieser

1 inkhe-it die- Rechtsänderung nie ht mit Erfolg
gehalten werden. Wer bei einer Kran¬

kasse* als Angestellte r beschäftigt ist, hört

\blant des 27. Juli 1930 auf, Mitglied einer

le ren Kasse (/. I>. ele-r allgemeinen Orts- oder

Landkrankenkasse) zu sein unel geht am

fuli nach den Vorschriften des $ 212 RVO.

dei Kass** über, elit- seine Arbeitgeberin ist

(Nr. le* de-s Rundschreibens) und elit- untei An-

hnung eh-r \ ngeg en Leistungen für

se n muß.
ch einschneidende! .ils be er Begrenzui
Personenkreises sind die» Aenderungen bei

n Leistungen eh-r Kassen. Auch hier ist

• Gedanke, unter welchem Herrschaftsbereich

Versicherungsfall seinen Laut begonnen
Ausgangspunkt der Betrachtung anzu-

e Jeder \ ungsfall ist e-in ein-

11 ich es (i a n / e s man darf ihn nicht

en- odei tageweise zersplittern, einerlei

• m Anfang an Arbeitsunfähigkeit bestanden

e>!> sie erst später eingetreten ist, ob der

md gewechselt hat unel hahi ein Arbeiten,
Se onung uiul Ruhe erforderte,

das Hinzukommen einer anderen Krank¬

it (etwa durch Ansteckung im Kranken-

) ändert nichts daran, daß noch der¬

be Versie herungsfnll, dieselbe „Ki nnkheit"

sicherungsrechtHchem Sinne vorliegt. In

2b Abs. 4 des Run Ischreibens ist klar unel

Grundsatz ausgesprochen, der für
1 lebergangszeit enscheidend ist. Man kam

fehlgehen, wenn man sieh an ihn hält,

5 aut Krankengeld lür die* ersten elrei

aul die Bemessung seiner Höhe, auf die

sichtigung von Sonn- urul Feiertagen,
Ausschalten der Doppelbezüge bei den

rn von Arbeitsentgelt während einer

unverschuldeten, n Ai beitsunfähigkeit ver¬

bundenen Krankheit ankomme Beim Bezug
von Hausgeld spielt künftig dei Umstand, ob

jemand aus de-m A r b eitsve r dienst eles

Versicherten ganz ode-r üben end erhalt

war«r, keine Rolle mehr, wenn nur eii« Br-
enschaft tsteht; das kann bei Ver¬

sicherungsfällen, sich am 28. Juli 1930 und

später ereignen, manchem Ange n sein zu¬

statten kommen. Ebenso wird die F a mil i e* n-

k r a n kenjp f I e- g e- elurch eiie* Neuerung unter

denselben (iesichtspunkten beeinflußt (Nr. 2e

ele-s Rundschreibens, letzter Absatz). Familien¬

glieder, elie- am 28. Juli 1^'JO und später er-

kranken, haben beim Zutreffen eh-r Voraus¬

setzungen der Notverordnung Anwartschaft aul

ie »rt umschriebei Krankenpflege, aueh

wenn nie* Satzung der Kasse* noch keine Silbe

darübe lt.

Stadtrat H. von Frankenberg, Braunschweig.

Rechtliche Einzelheiten zur Notverord¬

nung

Die- Notverordnung vom 26. Juli 1930 hat, wie

in Fachkreisen ja inzwischen zur Genüge be¬

kannt geworden, krankenversicherungsrechtlich
teilweise geradezu umwälzende Neuerungen ge¬

schaffen, eingewurzelte Begriffe von elementarer

Bedeutung kühn beseitigt und elurch Vor¬

laute *n ersetzt, deren Durchführung einem

Experiment gleichkommt Läßt man eiie» bereits

viel erörterten sozialpolitischen Betrachtungen

völlig beiseite unel be schränkt man sich ledig**
lich auf die* Durchsicht der Verordnung vom

praktischen exler rechtlichen Standpunkt aus, so

ergibt sich auch hier eine Fülle von Problemen,
elie» den Krankenkassen noch manches Kopf¬
zerbrechen bereiten dürften.

Zunächst seien dem Krankengeld einige
Worte gewidmet. Ilie*r dürfte elie» materielle

Aenderung der Begriffe Regel- unel Mehr**

leistungen erhebliches Interesse be¬

anspruchen. Kannte» man bisher als Kranken¬

geldregelleistung lediglieh ein Krankengeld von

50 v. II. eh-s Grundlohnes, se> unterscheidet man

nach neuem Recht ein Regelleistungskranken¬
geld von 50 uiul ein solches von 60 V. II. des

Grundlohnes, letzteres nämlich elann, wenn elie»

Kasse» in Auswirkung des neue*n $ 180

RV(). das Krankengeld an Arbeitsunfähige,
die ihr Arbeitsentgelt weiterbeziehen, nach

Wegfall des Entgeltbezuges erhöht.11 Da diese

„individuelle" Krankengelderhöhung (oder
andernfalls die* „individuelle" Beitragserhöhung)
als notwendiger Ausgleich im Gesetz zwingend
vorgeschrieben ist, wirel also e-ine* etwaige

Krankengelderhöhung zur Pflicht- (ei. h. Regel-)
Ia*istung. Mehrleistung bleibt demzufolge nui

noch eii«» Krankengelderhöhung für „Se hwer-

kranke" ab siebenter Krankheitswoche M 1()1

Abs. 2 neu) sowie der „Zuschlag" zum Kranken¬

geld. Nun wirft sieh elie* Frage auf, wie* ist

für arbeitsunfähige Lohnfortbeziehei ge

gebenenfalls mit di^n Zuschlägen zum Kranken-

ld oder mit der Krankengelderhöhung von

ele»r siebenten Woche an zu halten; zu welchem

„Grundkrankengeld*' treten sie* hinzu? Dazu ist

zu sagen, dafi der Zuschlag zweifellos zum

Regeleistungskrankengeld von (X) v. M. hinzu¬

zurechnen ist. Setzt ihn etwa eine Kranken-

k isse für Versicherte, die Angehörige unter-



stützen, generell — also ohne Steigerung
durch elie» Zahl eler Angehörigen — auf 5 v. H.

?, so ist auch ein Krankengeld von 60 und

v. H. zu zahlen. Steffel! elie Krankenk

den Zuschla. nach Zahl eler Familien-

rigen, indem sie satzungsmäßig für jeelen

Angehörigen 5 v. H. Zuschlag bis zur I:r-

reichung der Höchstgrenze von 75 v. H. eles

>i 191 Abs. 3 festsetzt, so ist wiederum eler

Zu! chlag zum Regelleistungskrankengeld von

MJ v. H. hinzuzurechnen. Dadurch büßt eler

„arbeitsunfähige Entgeltempfänger*4 unter Um¬

standen 10 v. H. des Grundlohns ein, insofern,

Is er niemals 25 v. H., se>nelern höchstens

15 v. II. eh-s Grundlohns als Zuschlag erhalten

kann. D n kommt beim „Schwerkranken"

(ich bezeichne elen Über die siebente Woche

hinaus Arbeitsunfähigen der Kürze* halber hier

als „Schwerkranken"), f:d\s er zur Kategorie eler

Lohnfortempfänger gehört, e»ine Erhöhung des

pflichtgemäß auf M v, H. erhöhten Regel-
leistungskrankengeldes nicht in Frage, da ja

$ 1(M Abs. 2 nicht von einer Krankengeld¬

erhöhung um 10 v. II. des (irunellohns von der

siebenten Woche ab spricht, sondern lediglich

e-ine Erhöhung ehs Krankengeldes bis auf

6 0 v. II. des Grundlohns gestattet, wofür natür¬

lich dann kein Raum mehr ist, wenn das

Krankengeld bereits als Regelleistung diesen

Vomhundertsatz erreicht hat. Klar ist die

Situation weiterhin bei einem „Schwerkranken*4,
dei zugleich Anspruch auf die Gewährung von

Zuschlägen hat, hinsichtlich etwaiger Anrech¬

nung oder etwaigen Nebeneinanderbezugs von

Krani eld e r h ö h ti n g und Zuschlag e» n.

Hier ist, wie* von Okraß in ehr „Deutschen
Krankenkasse", Spalte 904, überzeugend dar¬

getan wird, streng zu unterscheiden zwischen

Kranl eld und Zuschlag»-, was bedingt, elaß

die- Krankengelderhöhung zu dem Kranken«

ff e* I d plus ZuS c h 1 ä g e» n von der siebenten

Woche ls w e* i t e* r e* M ehr I eist un g

ebenenfalls hinzutritt, natürlich wieder¬

um nur bis zur Erreichung eler gesetzlichen

Höchstgrenze von 75 v. II. eles Grundlohns.

Denn der ^ lrM billigt nieht etwa die- e-ine oder

die- andere- Mehrleistung zu, sondern die eine

u n d di«* andere, wobei für deren jeede ein be¬

sonderer sozialer Grund in ursächlicher Hinsicht

obwaltet — Um bei dem in Vorgesagtem öfter

erwähnten § IS1* zu bleiben, sei noch kurz

Stellung genommen zu der möglichen Bei¬

trag se r m S fi i g U n g f ü r a r b e i t s u n -

t ä h i E n t g e I t e m p f ä n g e r ,
deren

Kranken- und Hausgeld während des Lohnfort¬

bezuges ruht. <>ki th wirft a. a. O. elie Frage
aut. ob die gesetzlich ermöglichte» Beitrags¬
ermäßigung auch mt das Arbeitgeberdritte] in

Anwendung zu bringen sei unel verneint dies

mit guten Gründen. Dem kann, wenn aueh

etwaige aus dem Wortlaut eh»s £ 381 RVO. er**

wachsende Bedenken durchaus nieht zu ver-

nnen -ind, zugestimmt werden. Stützt sieh

elie- Ansieht O k r a ß
' VOrwieegend Itrf elie»

Motive, die für Schaffung der strittigen Vor¬

schrift maßgebend waren, so kann elem täglich

noch hinzugesetzt werden, dafi auch dei

tz 1 iche W or11 o u t eine solche Aus¬

legung rechtfertigt, da im zweiten Satz des

neuen Abs. 1 des ^j 1S(> ausdrücklich gesagt ist,

dafi .tür solche Versicherte44 der Beitrag
erm ifii werden könne. Diese Wortfassung

zwingt im Verein mit der Tatsache, daß § ^Q

meines Erachtens eine Ausnahmevorschrift

elie enge* Auslegung erheischt, zu der von Oki

vertretenen Aulfassung. —

Im Rahmen des neuen § 205 RVO. sind

ebenfalls elrei Vorschriften enthalten, auf

hier des näheren eingegangen werelen soll.

Abs. 1 heißt e»s zunächst in zwingeneler Fassu

elaß von den Kosten für Arznei und kleine

Heilmittel elie Hälfte erstattet werde. Im Abs

dieses Paragraphen ist einer Mehrleistu

Raum gelassen, indem gesagt wird: „1

Satzung kann auch bestimmen, daß bis

70 v. H. eler Kosten für Arznei und klein

Heilmittel erstattet werden sowie Hilfsmiu

Stärkungs- unel anelere als kleinere Heilmittel

oder einen Zuschuß hierfür bewilligen." V;

Kassen, elie bereits vor der Notverordnung
Familienkrankenpflege als Mehrleistung

geführt hatten, hatten für kleinere Heilmir

einmal sowie anelererseits für größere Heil-

und Hilfsmittel einen Zuschuß festgesetzt, det

— um ein Beispiel zu gebrauchen — für erst«

meinetwegen bis zu 10 RM. betrug unel für d

kostspieligeren größeren Heil- unel Hilfsmittel

etwa bis auf 20 RM. festgesetzt war. Ein soh

„Zuschuß" kommt in Zukunft für kleinere lh

mittel nicht mehr in Frage, elenn elie Kosten d<

Mittels sinel nunmehr zur Hälfte» (als Regel-
leistung) oder bis zu 70 v.H. (als Mehrleistui

von der Kasse zu erstatten. Die» Kasse darf dem¬

zufolge für elie» Kostenerstattung auch ni<

etwa einen bestimmten Hoch st betrag fest¬

setzen, also vielleicht vorschreiben, elaß

70 v. H. der Kosten eler kleineren Heilmittel

erstatte*, jedoch allenfalls bis zum Hoch*

betrage von beispielsweise 10 RM., elenn

Gesetz gestattet nur Spielraum in eler \\ .1

zi n 50 bi 70 v. H. Kostenerstattui

eiie Festsetzung einer Höchstgrenze verti

sich mit dem Regelleistungscharakter
lange nicht, als ehe Satzungsvorschrift 50 v H

Kostenübernahme nicht mindestens

rantiert. Die» Satzungsvorschrift könnte je»!

wie- folgt abgefaßt werden: ,,Ve^n elen Kost

tiir Arznei werden 70 v. H. erstattet, v<

n Kosten für kleinere Heilmittel bis zu

7() v. H., jedoch höchstens 10 RM.; üb<

schreiten elie» Koste-n des Heilmittels den Be

trag von 20 RM., so wirel nur elie Hälfte» er¬

stattet/' Damit wäre dargetan, dafi die* Ka

willens ist, Mehrleistungen bis zu einem 1 •

stimmten Höchstbetrag der Retrag \

10 RM. ist hier natürlich willkürlich als B

spiel angenommen
— zu gewähren, daß

d a r ü b er h i n a U S jedoch nur

z w a n g s I a u t i g < Regellei st un g ke*r

Die* Mehrleistung se*Ibst wäre dadurch \

änderlich g»estaltet und würde sich in

Maße vermindern, in dem siedi die Ke»

hälfte elem Höchstbetrag nähert, um

Gleichstand von Kostenhälfte und Höchstbeti

automatisch in elie Regelleistung zu

schmelzen. Zum zweiten verleitet die'

Stimmung üb<*r die W egegeb ü h r im h

ten Halbsat/ des Abs. '} von >$ 205 zu ein

Wrweälen. Hier ist elie Re»de» von

satzungsmäßig möglichen „Beteiligung44
Versicherten an elen Wegegebühren,
vollständige Belastung eh \

sicherten mit der Wegegebühr, die unter al

¦



*

m. W. nicht selten von den Kassen vor-

e»n war, ist demnach nicht mehr

lieh. Manche Kassen waren unter altem

t elazu übergegangen, durch die Satzung

Uebernahme der Wegegebühren elann aus¬

gießen, wenn die Erkrankung bei vor-

e r gehendem auswärtigem Auf-

I erfolgt war. Auch das ist nach neuem

_t nicht mehr möglich, ;la für die Familien-

kenpflege als Regelleistung nunmehr die

Re e htsprechung über den Erfüllungsort egih,

« h welcher auch bei akuten Erkrankuntren

d r i n eg e n d e n Fällen eh»r auswärtige

\ itenthaltsort als Erfüllungsort anzusehen ist

N. 10 73M). Ist aber in solchen Fällen die

\ s igung der Krankenpflege an sich

cht grundsätzlich möglich, so

uch tür c»i; Satzungsbestimmuneg, dic»

en Teil elieser Ptlichth*istung — nämlich elie

Wegegebühren als Bestan hei! der Koste»n ärzt-

ei Behandlung — gr\ nelsätzlich anschließt,

ki a Raum. — Eine dritte» Zweifelsmöglichkeit

;»t sich in Ansehung eles „Kinderkatalogs"

i $ 205. Hier findet sich bei Ziffer 6 elie

\ : Aussetzung . . , „wenn sie» vor Fintritt de

\ eher :tngsfalles von elem Versicherten

erwiegend unterhalten worden sinel". Diese

schrift wirel, wie Verfasser mehrfach fest-

i konnte, in Kreisen eleu Praxis mit eine»r

s en ,,\7e>rliehe*
"

dahin verstanelen, als be¬

sieh die Voraussetzuner übe»rwicgendt»r

terstützung auf sämtliche Arten von Kin-

_.
Das glaubt man einmal um deswillen an-

men zu müsse»n, wei de»r ganze zweite Ab-

• in se»iner kataloga tigen Anordnung sich

i ein einziger Satz el irstellt, elessen Neben-

tze bzw. Aufzählungen leehglich eiurch

•inmas getrennt sind, weshalb man die am

!.lasse angebrachte Voraussetzung auf den

1 .alt des eganzen Satzes bezieht. Ferner mag

se Auffassung noch beeinflußt werden von

r Tatsache, daß unter altem Recht der Be^zug

von Familienkrankenpflege von vielen Kassen¬

ungen von dem Bestehen häuslicher Ge»~

i • mschaft oeler vorausgegangener überwie-

ler Unterstützung e>der von beiden zu1 am-

• a abhänejig gemacht worelen war. Wie in-

Okraß, a. a. ()., Sp. 007, bereits nn-

itet, hat der $ 205 elen Katalog eles § 559b

RVO, übernommen, und es darf daher im

W eler Analogie gesch!osse»n werden, daß

Gesetzgeber die strittige Vorausse»tzung

glich auf Stiefkineler und Enkel angewandt

v »sen will. Wäre» ein anderes benbsichtiegt ge-

? n, s0 hätte der Gesetzgeber elie Vorschrift

•is redigiert, nämlich entweder zum Aus-

ick gebracht, elaß sich elie Voraussetzung

lmtlichc» Kinderarten bc»zie»he oeler er

tte einen neuen Satz gebildet, eler eliese* Vor-

setzung zum alleinigen Gegenstand gehabt

Ueberwiegende Unterstützung wird im

»5 Abs. 2 also nur für Stiefkineler unel Enke»l

a eiert; für elie» übrigen Kinder genügt, elaß

..Unterhalts berechtigt" sind.

eben eh»n vorerwähnten Einzelheiten sind

h eine Reihe weiterer Bestimmungen nicht

dut klar unel ein leutig, wie «las bei einer

erordnung — die elas Horazische ^nonum

matur in annum' eflissentlich ignorieren
• iei m Parole vielmehr ,,

1 empo" lautet —

wundernimmt. Angedeutet, um einen

toß zur Diskussion zu geben, sei

die elurch eine Rechtsauskunft in der „Deut¬

schen Krankenk Sp. 1040, behauptete Ver-

schieelenartigkeit der Begrub* „Kassen**
be reich44 und „Kassen b e z1 r k*\ die für elie

Durchführung des neuen $ 313b Bedeutung ei~

langt. Hingewiesen sei feiner auf scheinbare

Wielersnrüche, die durch elen neuen § 3I3b im

Hinblick auf $ 123 AVAVG. ausgelöst werden

unel die Frage aufwerfen lassen: Ist der

Arbeitslose weiterhin berechtigt, »-ich bei seiner

alten Kasse (des früheren Beschäftigungsortes)

weiter zu versichern oder steht dem jetzt der

$ 313b RVO. im Wege?
Kasseninspektor Hans Müller, Frankfurt a. M.

Notwendige Reform der §§ 1301 ff. RVO.

Der neue Reichstag, welcher sich sofort nach

elen Wahlen mit eler Notverordnung eles Herrn

Reichspräsidenten vom 20. Juli 1930 beschäfti¬

gen mufi, sollte hierbei auch ganze» Arbeit

h»isten urul in eine gründliche unel vollkommene

Reform eh*r gesamten So/iah ersicherung ein¬

treten. Hier/u gehört u. a. auch e*ine* neue

Regelung ehr Beziehungen zwischen den Kran*1

kenkassen uml den Berufsgenossenschaften,

Die Krankenkassen müssen unter allen Um¬

stänelen verlangen dafi ihnen der Gesetzgeber

Lasten abnimmt, welche s ie» nach der Natur

der Sache nicht zu trauen verpflichtet sind. Be¬

reits bei dem 32. Deutschen Krankenkassentag

in Breslau im Jahre 1' hat Lehmann in

inen bekannten Leitsätzen unter Rationali¬

sierung ehr Leistungen zu Nr. 12 gefordert:

„Volle Ersatzpflicht eh»r Unfallversicherung für

Leistungen ehr Krankenkassen an arbeits-

unfähige Unfallverletzl An dieser Forderung

müssen elie» Kasse»n we*iteT festhalten und sie

auch immer wieeler an elas Tageslicht bringen.

Vor ungefähr Jahresfrist hat der Verband eler

Bergbauindustriearbeiter in einer Eingabe an

elen Reichsarbeitsminister ebenfalls eine Aen¬

elerung eh»r g§ 1505 bis 1506 RVO. gefordert,
Weil die Belastung eler Knappschaftskranken¬
kasse elurch Unfälle als nicht mehr tragbar

angesehen werelen muß.

We»nn auch nicht ganz so Mark wie bei eler

Knappschaft, so ist elie Belastung eh»r übrigen

unel besonders eler (ortskrankenkassen eh>ch

aber nicht unerheblich. Durch Fragebogen

Stellte unsere Kasse — mit wenig Industrie» —

erstmalig fest, dafi bei der Zahl de»r Arbeits«

Unfähigkeitsfälle 13,3 v. H. auf Betrieb Unfälle

kommen. De»r Hundertsatz eler mit Arbeits¬

unfähigkeit verbundenen Krankheitstage beträgt

13.7 v, H. Die»se» Zahlen kann man siche»r bea

vielen Kassen -ils Durchschnitt ele^r Beiast ung

elurch Unfallverletzte ansehen. Fs ist daher

jeder Kass»» möglich, in ganz kurzer Zeit fest¬

zustellen, mit welcher Summe die* Vei let/te*n

ihren Jahresetat bela! ten.

Daß die* Belastung durch ehe Unfallver?

rung- ke»ine» geringe ist, sei nachstehend kurz

erläutert:
Bei unserei K • mit rund 5500 Mitgliedern

waren 457 Unfälle mit
v Ki inkheitstngen

zu verzeichnen An Kranken- und II reld

wurden 17 32(1 RM • i ihlt. Bei (»iner Pauschale

von 1,25 RM Vrzl und Arzneien kamen

ch b l RM. hinzu, so d fi diese be Iden

Summen 27 $50 RM en. Nicht zu eil issen

Ki mkenh luskosten, d de>r Arzt

seine Krankenh ebühren leichzeiti it

I



dem anderen Hoi ir liquidiert Schätzungs*-
wei ich du mten Kran¬

kenhauskosten r Uni illverletzte wenigstens
5o<K) RM. Zuht/t \. n noch zu berücksichti¬

gt Verwaltungskosten. Mi:, kann di.

i mit 3000 RM. in Ansatz bringen,
da id< di Berufsge rsenschaften mit

ihren vielen An- und Rückfi igen (selbst bei

Kleinigl I len Krankt i viel persön¬
lich* und che- Verwaltungskosten ver¬

ursachen. Die* ( mtaufwendungen für Un-

fallverletzte bei n also rund 36000 RM. Er¬

stattet wurden aber nur rund 5500 RM. Zu-

unst«n der Unfallversicherung hatte» unse»re

kleine* Kasse 30 500 RM. aut/abringen; elas ist

mehr als die* gesamte Ausgabe an We)che»n-

und Familienwochenhilfe, Sterbegeld, Fürsorg
im allgemeinen und Zahnbehandlung für Fa-

milienangehörig<
Die» Kass. wären hiernach also zweite*Is-

e>hiu* in eler Lage, den Beitragssatz um
'

.*, ja

bis ZU \ v. H. zu senken. Der $ 1501 RVO.

besagt doch einwandfrei, daß die» Kassen nur

verpflichtet sind, die» Präger eh Unfallver¬

sicherung bei eler Durchführung gegen an¬

gemessene Entschädigung zu unter¬

stützen. Als angemessene Entschädig ang kann

man es abe*r nicht bezeichnen, wenn eh»r Ih*lte*r

tast alles selbst bezahlen muß.

Sollte dea ne*ue* Reichstag me*ine»n, nicht in

de*r Laf zu sein, die* vorgeschlagene Ab¬

änderung inhaltlich voll anzuerkennen - ob¬

wohl e-ine* Mehrbelastung eler Wirtschaft durch

Senkung der Krankenkassenbeil *k nicht ein¬

tritt
,

so müfite tiot/dean versucht werden,
edn«» wesentliche Umgestaltung za erzielen. In

eh-r Aufstellung und Berechnung eler Ersatz¬

ansprüche nur e-inige» khäne» Beispiele, wieviel

elie* Krankenkassen bei den sogenannten scl.w»

ren oder besser langwierigeren Fällen zusetzen

oder einbüßen.
1. Fin älterer Arbeitei verunglückt und ist

1S> rage im Krankenhaus untergebracht fleider
handelt es sich hier um keinen Fall d**s $ 6

des Krankenkassenabkommens vom 31. Dezem¬

ber I92ö, eier aber trotzdem unbedingt de*r

Krankenhauspflege bedurfte). Die* g esamten

Krankenhauskosten in eliesem Pah beti n

024,35 RM. Von dei Berufsgenossenschaft er¬

hält die* Kasse nui 546,10 RM. e im..tut. weil

dei Versicherte • n niedrigen Grundlohn aa:

zuweisen hatte*. ^ 1506 Abs. 2 Nr. 1 RVO.)
In diesem Falle- hatte die- Kasse 378,25 RM

mehr aufzubringen.
2. Fin durch Sprengschufi schwer verletzter

Arbeiter wird sofort v». i Gefahi füi sein

I« deun nächstlie iden Krankenhause zu¬

geführt. Erst nach einige i /• t kann fest 'eilt

v\«ade*n, dal* de*r Betriebsunfall von der X-Be-

rufsgenossenschaft und nicht von der / its-

enos ft zu entschädigen ist; er wird

luch da von dei letzteren anerkannt Zui

11 hört us bet; ide Kiankenhaus

aber nicht zu tlen von den Berufsgen« en-

sc haften !*? zeichneten und anerkannten Kran¬

ken! \ (m. s. _ Bestimmungen des Ab¬

kommens), se hat demnach die» Kosten

füi 142 1 age .
d. i. bis zur I I nah: h

dit- Berufsge*n itt, s«-i!.st zu zahlen, sie*

b< i zusami Kmmi RM. Erstattet werden

tr > etw i 5 RM. betragenden Grundlohne

nm 733,51 RM Her also .»uch 276,12 RM. zu

Lasten der Krankenkass Die» Fordern

imtlicher Krankenkassen muß deshalb laut

„Uebernahme de-r gesamten Krankenhauskoste

durch eiie Berufsgenossenschaften vom c»rsn

läge1 ab."

Zum Schluß sei noch auf eine unbillige» Hu

des Krankenkassenabkommens hingewie
Von keinem Angestellten — noch viel wem

aber von den ehrenamtlichen Vorstandsm

gliedern — wird es verstanden werden, we

von eler Berufsgenossenschaft elie Ueb

nähme* eler Kosten im Krankenhaus (>5 6 eh

Abkommens) abgelehnt wirel, weil elas M

glied infolge Gefahr für elas Leben nicht

elas zuständige Krankenhaus eingewiesen we

den konnte. Nur zwei Beispiele für diese u

soziale Maßnahme eler Berufsgenossenscha*

I. Ein Dachdecker stürzt bei Ausbesserung

arbeiten von (»inem dreistöckigen Haus u

zieht sich schwere innei Verletzungen ui

Blutungen zu. Der Aizt, dei zufällig im glei¬
chen Hause» wohnte unel elm erste Hilfe* leiste

ordnete die sofortige Aufnahme in ein Kran

kenhaus des gleichen Ortes an unel bescheinigt
in einem längeren Schreiben ehe unbedingt
Notwendigkeit Fin Transport mittels Aul

in ehis ustänelig. Krankenhaus, elas etwa

15 Kilomete entfernt ist, war wegen de

schweren inneren Verletzungen nicht möglie
Am gleichen Abend stirbt elas Mitglied. D

entstandenen Krankenhauskosten werden von

der Berufsgenossenschaft nicht voll erst it

unel eh»r Fall als solcher gemäfi $ ö eles AI

kommens nicht anerkannt, weil nicht elas \

ständige Krankenhaus in Anspruch genomme

worden ist. Sogar der Verband schlesise

berufsgenossenschaftlicher Verwaltungen, de

die» Kasse» de*n Fall genau schilderte, stellt Sil

auf den Standpunkt, dafi elie betr. Berul

genossenschaft im Recht se*i.

2, Ein Arbeiter, der in einem Gebirgsdoi
seinen Wohnsitz hat, verunglückt auf de

Wege zur Arbeit in den Bergen. !>• Ve

unglückte muß von Mannschaften der frei*

(igen Sanitätskolonne mit Tragbahre au Tal gi

tragen werden und wird dort mittels Sanität?

»ute» in das nächste Krankenhaus gebrad
(Schadelbruch durch Sturz vom Rade».) Infolg'
der äufierst schwierigen Verletzung stirbt d

Mitglied am gleichen läge in dem Krankei

haus I > is zustandige berufsgenossensch
liehe Krankenhaus ist aber von dem Krank«

haust*, in dem der Unfallverletzte als Noti

eingeliefert worden ist, noch etwa 30 Kilome

entfernt. De-r .Transport war. weil der Verh ;

«li lebte», tür eine weitere Strecke nicht m

lieh. Die Berufsgene >ssenschaft lehnt wieviel

die Fall als § 6-Fall ab. Die tatsäcftlic

Krankenhauskosten für den einen lag betraf
außer .Transportkosten 28,80 RM.; die» Kas

erhält mir 14,40 RM. erstattet. Aufiei

hen der Kasse die 10 RM. Vergütung
Mitwirkung bei der berufsgenossenschaftliche
Krankenbehandlung verloren.

Eine sozial Einstellung der Be i

n auch im W >n V

indlungen ist kaum zu erwarten, s<> daß

hie-r verlangt werden muh, daß der Ge

geber von h aus eine- Aenderung der RV<

herbeifühl t. ,- n , ,
Raddi t

stellvertretender Geschäftsführer, Löwenb<

I



Senkung der Krankenkassenbeiträge.

s man den Gesetzentw in über die \en-

_

dei Krankenversicherun] den Gesetz-

_s..rgane»n übergab, erhottte man regit
sseit eine 20prozentige Senkung d*

k»*n Versicherung sauf w-ande- d. h. Ein-

mg einer runden Summe von 400 Millionen

K e hsmark jährlich. In Verbindung damit er-

u te man eine Herabsetzung der Kranken-

mc herungsbeiträg um durchschnittlich

H. zum Ausgleich für die damals bevor-

.*-nde und inzwischen Tatsache 'gewordene

prozentige Erhöhung eles Arbeitslosenver-

erungsbe»itrags. Seitdem man den Lei-

agsabbau in der Krankenversicherung nach

A dlösung des Reichstags mit dem außer-

Hamentarischcn Mittel ehr „Verordnung des

hspräsidenten zur Behebung finanzieller,
vMitschaftlicher und sozialer Notstände" vom

Tb Juli 1030 diktiert hat, ist man mit der

Rechnung etwas bescheidener geworden. Das

R abschreiben des Reichsarbeitsministers an

Landesregierungen vom 2. August 103<) —

II a 75ö5, 30 — beweist das; denn es spricht
r noch von einer löprozentigen Ausgaben-

ikung. Nun trifft es zwar zu, daß die Not¬

ordnung gegenüber dem Gesetzentwurf zur

Aenderung der Krankenversicherun manche

Milderungen für die Ve sicherten enthält. Da

*e Milderungen jedoch nicht so bedeutend

d, kann aus ihnen alhnn die reduzierte Ein¬

sparungssumme nicht hergeleitet werden. Es

sse»n andere Gründe autgetuueht sein, die

ursprüngliche Rechnumg über den Haufen

vorfen und ihr Endresultat halbiert haben.

Diese Gründe sind ineiessen nicht bekannt.

Man ist daher auf Vermutungen ange»wiesen

1 muß aus der Piaxis heraus zu erklären

suchen, was die Erw \rtungen über die Ein-

i ungsnioglichkeiten so bedeutend zurück-

schraubt haben mag.

Mit de»n finanziellen Auswirkungen der Ver-

Lnung dürften sich inzwischen die meisten

ssenvorstände beschäftigt haben. Wenn es

h im Augenblick verfrüht wäre», aut Grund

Einzelergebnissen ein allgemeines Prog-

aikon für die Au>gabensenkung in eler

inkenversicherung zu setzen, so kann doch

^chon als besor i ^ Merkmal folgend-

gehalten we»rden. Du* Beitragserhöhung in

Arbeitslosenversicherung, als auslösende

i he Hir die» Porderung nach Be i.rags-

bau in der Krankenversicherung, trifft elie

nmitgüede r und ihre Arbeitgeber

ich der K tSSe ,._rt, der si- »heören, ganz

rschh h und lurchaus rieht gleich-
-ag. Die» .ils Ae-ejuiv ih-nt angestrebte I>ei~

ikun g wird imlich b< vielen

kenk n, ritsprechend d< ungleich¬

en Verteilui dt Versicherungswag-
bei den einzelnen K narten n ur in

cht ei len d aut de*r nelcren

t • Ingetr et< Erhöhun

r g ar nicht n l i c I» sein.

2:.bt Kassen, die thei schon be»i einem

li von 7! • v. H. neben den Regel¬
angen nur ganz bescheidene Mehrleistun-

hatten und die* nun durch die* \\ .ordnung

F a milienkr ankenpf 1 als

i e Re u n g gewähren müssen,

wozu sie bisher weder nach Art und Umfang

freiwillig in der L< waren. Selbst wenn sich

di-» \ zu einer radikalen Beseitigen
aller Mehrleistungen entschließen, kann d r

Aufwand für die neuen Regelleistungen d

Familienhilfe nicht ganz gedeckt we n. Im

übrigen muß einmal klargestellt werden, dafi,
obwohl fast alle Ortskrankenkassen bisher

schon Familienkrankenpflege gewährten, di

Leistungen doch bei weitem nicht überall

identisch waren mit den jetzigen Rcgelleistun-

gen für die Familie. Abgesehen von der ärzt¬

lichen Behandlung, die meistens ganz über¬

nommen wurde, bestand die Familienhilfe bis¬

her vielfach, wenn nicht gar überwiegend nur

in Zuschüssen zu den Kosten für zahnärztliche

Behandlung, Arznei und Heilmittel. Angesichts
dieser Tatsache darf man begierig sein, welche

finanziellen Auswirkungen durch die Verord¬

nung hervorgerufen werden. In vorübergehen¬
der Notzeit war bei Anwendung des $ 391

RVO. zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit
einer Kasse die Außerkraftsetzung der Fa-

milienhilfe als Mehrleistung das wirksamste

Mittel, um Einnahmen und Ausgaben wieder

ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist keine

Uebertreibung, wenn ijesagt wird, daß die Fa¬

milienhilfe kraft einer Verfügung nach § 301

RVO. bei manchen Kassen während des größ¬

ten Teils des Jahres nur auf dem Papier stand.

Statistisch ist dieser Vorgang natürlich nicht

erfafit; er war aber fast ebenso häufig, als es

vorübergehende Notzeiten bei den Kassen ge¬

geben hat. Aus der unbeständischer Leistung

ist eine beständische geworden. Die Statistik

über die Familienhilfe sagt jedoch nicht das

nötige, um über die finanzielle Auswirkung der

Neuordnung elieser Leistung ein einigermaßen

zutreffendes Bild für eins ganze Reich zu g

winnen. Die' ohi tiefergehende statistische

Unterlagen zur Regelleistung erhobe*ne Fami-

lienkrankenpflege wird, so sehr sie» als solche

zu begrüßen ist, mangels eäne»r gemeinsamen
Lastentragung aller Krankenkassen die Mög¬
lichkeit eler Beitragssenkung entscheidend e*in¬

engen.

Durch die Kra nkensch e in - und

Rezeptgebuhr und die A u s d e h n u n g

d e r W a r t ezei t zum Bezug von Kranken-

Id werden ansehnliche Summen eingespart.
Ob jedoch dureh elie Eindämmung der sog

nannten Bagatellfälle und die Neuordnui

des k tssenärztlichen Die it < -> Er¬

sparnisse in dem erwarteten Umfang realisie

sind, steht dahin. Dies Las; Unmöglich¬
keiten können noch nicht in Rechnung gestellt
werdei denn ob Versicherte und Aerzte in

eh n erhofft*en Sinn reagieren, ist unbekannt.

1:> wird itrmei Zeit bedürfe sich I

mmt hierübe en läl Di n-

mäbige Berücksichtigung dies* rs b-

der bis spät« &
' tober Pno durchzu-

füh N tfest der Kranken! n-

iträge wird nicht
.

mit annähernder

Wahrscheinlichkeit möglich se in.

Die Einriebt ti n g d e s v ertr a a e n

ärztlichen Dii ste zu dem d

ssen durch di Ve dnung verpflichtet
I. s

•

? ./lere* als eine wirksame

Kontroli*
_

• die K irzte und deren



unwirtschaftliche Behandlungs- und Verord-

nungswt werden zu sollen. D Reichs-
arbeitsminister hat durch sein Rundschreiben

m 2. A 1930 dem Vertrauensarzt die

fugi sprochen, Verordnungen des be-

naelnd Arztes weeder einschränken, noch

e*rv rn oder aufheben zu können. Logischer-
weise gehört dazu auch das weitere, dab an

der \'erOidnur d» s behandelnden

Arztes durch den Vertrauensarzt eine andere

Verordnung nicht gesetzt werden darf. Der

Vertrauensarzt ist mit vieler Möglichkeiten

raubt, um den Gang eines Heilvertahrens in

stimmter Richtung beeinflussen und durch

wirksamere Mittel abkürzen zu können« Fr

b damit bfinden, bester den

Kass \ in kollegial - freundschaftlicher
NX I ehlunge zu übermitteln, von

\ ob sie ar rden.

s Rand
.
des Reichsarbeitsnunistcis

It d. A iben d Vertr rztes in

ter und n ri-

er B dei Kasse ui sen und letzte

in il rer 1 I nach i

Mi Gesetz u ag
\X irkungs-

:
• Ue B

dt s
• eh n n-

cht vo Hand (

nrichtung d«-s i

en Di iuch
arb- ts: ktpc r ui

Medizine : mit n haben dürfte U

ehr Paar- n dem bei Fror

rung d# ; nkung in der Krankem

enn n vorübei n werden

•e. berechtigt und so zwingend not-

i e Einrichtung auch ist,
K issen bedeutet sie, wenn sie gut

und richtig funktionieren soll, eine Mehr-

1 a s t a n g il res Ei its mindestens so lanf
h die» Sache i Gtfesptelt hat und durch

f anderem Gebiet, wie das

r. st im \\ n der Dinge liegt, nicht ein¬

tretet können.

K so Erspam durch Ausscheid n

Bag u U\ Neuordnung des kassenärzt-
n und ob] gatorische I: nführung des ver¬

dien Dienst« - !s zweife *t bzw.

ch in der I erne lie d zunächst nicht in

Rt « hn u teilt w n, so gewinnt die

dekretierte Reduzierung der Farn

lienwochenhilfezuschüsse auf et

die Hälfte des seitherigen Betrags für die Fre
der Beitragssenkung besondere Bedeutu:
Nimmt auberdem, wie verlautet, die Abs <

für die Ortskrankenkassen die Zuschüsse g*i
w» len zu lassen und sie nur noch d-

Knappschaftsversicherung und den Lar
krankenkassen zuzuweisen, festere Form

so wird damit gegen die meisten Ortskranke
ssen ein Schlag geführt, der sie gegenül

anderen Kassenarten in eine verschal

Zwangslage bringt und bei ihnen eine R

tragssenkung vollends verhindert.

Man hat durch die Notverordnung für d.
Ve reicherten zweifellos einschneidende Abbe
m, dunen getroffen, bei denen es nicht i

viel gesagt ist, elaß sie elie Grundprinzip
der Krankenversicherung gefahrlich gestreift

n. Gleichzeitig hat man aber auch we it»

ihrt, da» in diesem A

nech nicht so gang und gäbe waren, v

on behaupten wurde. Mit der e

nd nimmt, mit der anderen gibt man d
Vei erten. Af>r nicht nur diesen alle

h d Wirt
. ift will man ; il

»zielen
.
L st» solle Erleichterung •

fahren, denn ,.d ibnahn •

..
macl

im alL n eine Ermaß g g im Beiti
satz n h*\ Zwar hat man den Beiti
ab ht diktie»rtr sondern nur das Stie

»rt hierfür ben. D >> Stichwort w

in d* r O ntlichkeit begierig aufgegrifh
d die Beitra| nkung ausgieb i rört-rt

rden. Die vorstehenden Ausführungen
wollen dazu beitragen, daß die Dinge ges»
wa rden, wie sie sind. Deutlich zu betonen

dabei, dab Einschränkung der Leistungen «

der einen und ihre Erweiterung auf der and» -

Seite sich häufig in der finanziellen A
wirkur aufzuhieben vermögen. Demzufolge
tut man, wenn man kein blaues Wunder
leben will, gut, rächt von Beitragssenku:
sondern nur von Beitragsangleichung an d e

geänderten Leistungen zu sprechen. D
davorstanden und -Verwaltungen fällt i

dornenvolle Aufgabe zu, die Oeffentlichk
über das Irrtum erregende Stichwort von d-

Bettragssenkung aufzuklären.

Ph. Knapp, stellvertretender Geschäftsführ«

Heppenheim a. d. B.

Angestellte und Beamte.
Der Steuerabzug vom Arbeitslohn nach

der Ne>tvere>rdnung vom 2ö. Juli 1930.

Durch V rdn lenten

zur der. * tlicher und

r N ind & uern |

n, die im V Steue vom

n were Reichs-

ntlichen 11 tes

un Ein! mnv ier

L e *_ r.

Die Rei ei von elem Ge-

ein Voll 'ler

de rz iner

\ I is Fehlen einer

& d: !1-
' NothiL nicht in

dem gleichen Maße trifft, in den derzer
wirtschaftlichen Schwierigkeiten helfend
greifen muh Ueber die Berechtigung er

solchen Auffassung tür elie von elen

troffenen Kreise und über ehe Art die
M ißnahme wirel an anderer Stelle zu spre
sein. Hier wird ge t, welche Folgen

irchführung der Notverordnung für den

nen KassenangesteUten hat und in wei
^ er zu den Steuern herangezogen w

Die Reichshilfe sowohl wie auch die Led
steu. teilen eine befristete Abgabe \

kommen der ihnen unterliegenden Pers

r. ehe für t vom I. September
b_ 'il IM 51 n wird. Zugr»

en Steuern alle Arbeitseirikomnv
unten n bezeichneten aen, die



Zeit gezahlt werden. Wann die Zahlung

\rbeitsentgelts erfolgt, ist dabei ohne Be-

r; es kommt lediglich darauf an, daß

ch um Arbeitseinkommen für die

nte Zeit handelt. Die Beitragspflicht
_t also für diejenigen Krankenkassen-

Uten, denen ei Arbeitsentgelt im vor**

ihlt wirel. erstmalig bei Auszahlung der

te : m 31. August 1930, während bei

raglicher Zahlung der Gehälter ei

rn erstmalig- be»i eler Zahlung am 30. Sep-
1030 in Erscheinung treten.

bei den Kreis eler Beitragspflichtigen und

e eler Steuern gilt folgendes:

A. Reie hsh Ife.

1. Personenkreis.

Steuer unterliegen

1 alle Beamten unel Angestellten von

kenk n, Berufsgenos* chaften, :n-

herungsanstalten, Reichsanstalt für

n eimittlung, Reichsversicherungsanstalt

A stellte, Reichsknappschaft unel elie

venverbände und Kassenv<ereinigungen nach

106, 411 RVO.,

die Empfänger von Wartegeld, Ruhegeld
• listigen Bezügen für frühere Dienst-

n, mit Aiisnihmc der E m p
-

er von Witwen- und Waisen-

ge Personen, cenen aus Mitteln eler

innten Arbeitgeber Einnahmen aus unselb-

Arbeit zufließen, voraus. t, daß

Einnahmen den Betrag von 8400 RM.

1 übersteigen«
.t von der Beitragspflicht sinel Personen,

aren Arbeitseinkommen den Betrag von

RM. jährlich = lbö,0ö RM. monatlich

übersteigt,

ir den Fall der Arbeitslosigkeit
chtve hert sind, als Beitrag zur

Stall tiir Arbeitsvermittlung uiul Ar**

\ ersicherung leisten.

2 H 8 he de-r Steuer.

Steuer betrogt 2 v. H >> Arbeits**

immens. Als soleches sinel Gehälter, Tan-

n, (iratifikationen. Wart» und Ruhe¬

anzusehen, nicht gen Aufwands-

lig mgen9 Tag« _• ler unel Reisek n.

Reichshilfe ist von dem Brutto-Ar-

inkommen vorwc abzuziehen. D

»ch für jeeles 1 erjährige zur Haus-

ing eles Beiti flichtigen dende Kind

B* >n 20 RM. n ch un ck-

rt
1 •

Be hnung de ibzug 1 - unter Ii*

cht« r Reichshilfe ergibt sich

spiel
irateter n m

[ n Kind n monatlichem Fin-

_

300 RM

Reichshilfe I r.Rvonl 20J
RM 1 RM

St ig b» gt

RM. 7 RM. Reichshilfe — 100 RM.

Betrau 19 > RM ; runde I

I. D 15,20 RM. 3 RM.

lJ.2n RM. l
: lie Reichshill

RM zuzi I RM.

Bisher betrug der Steuerabzug: 8 v. H. von

(300 — 100) 200 RM. = 16 RM 3 RM Ab¬

schlag = 13 RM.

B. Ledigensteuer.

1. Personenkrei

Pur diese sinel beitragspflicht:.

) ledige Personen,

b) kinderlos Geschiedene,

c) kinelerlos Verwitwete.

hs handelt sich also, genau genommen, nicht

um eine Steuer für die Leeligen, aber da elies

Ausdruck sich allgemein eingebürgert hat, m

er auch hier verwe»ndet werden.

Der Ledigensteuer unterliegen nicht

a) unverheiratete Frauen, denen für ihre» un¬

ehelichen Kineler Kinderermäßigungen zu¬

stehen.

b) Steuerpflichtige, die zum Unterhalt ihrer

chieeienen Ehefrau oder eines bedürftigen
Elternteils seit einem Jahre mindestens 10 v. H.

ihres Einkommens aufwenden urul elenen dees¬

halb vor de»m 1. Juni 1930 Steuerermäßigungen

gewährt waren.

Nicht befreit sind also die Väter unehelicher

Kineler, auch wenn sie für deren Unterhalt

sorgen.

2. Höhe der Steuer.

Die Leeligensteuer wird nicht vom Brutto-Ar-

beitsverdienst, sondern von elem steuerpflich¬

tigen Einkommen im Sinne eles Lohnsteuer-

s erhoben.

Sie besteht darin, daß

a) für alle Ledigen (im Sinne des Gesetzes)

eler Ihm der Lohnsteuer zu berücksichtigtneie

Abschlag von 2b v. H. des lOproz. Steuer¬

betrages (bei monatlicher (jehaltszahlung

höchstens 3 RM.) in Wegfall kommt, und

b) ein Zuschlag zur Lohnsteuer in Höhe von

10 v. H. tür diejenigen Beitragspflichtigen er-

hoben wirel, deren Einkommen elen Betrag von

220 RM. monatlich übe igt.

Auch hier sei elie* Berechnung des Steuer¬

abzugs an Beispielen erläutert:

1. Ein lediger Angeestellter hat ein Monats-

nnan von 200 RM. Die Lohnsteuer b

trägt: 200 RM. — PNI RM. steuerfreier Betrag
= 100 RM. Davon 10 v. H. - 10 RM.

Der bishe zu berücksichtigen« \bschh

von 3 RM. kommt in Wegfall. Ein Zuschlag*

ist nicht zu bere-chnen, da d LS hinkommen

unt« 20 RM. liegt
Ein lediger Angestellt« hat ein Monats¬

einkommen von 300 RM. Die Lohnsteuer b.

t hier: 300 RM. 100 RM. ste

Be 200 RM. D n 10 v. H. 20 RM

Außer elem \\ dl eles Abschl in 3 RM.

n Zusch \«>n io v. H. aul 20 RM.

I erheben. - laß in t 22 RM. abzu-

hen sinel.

Früher betrug die Lohnsteuer: 20 RM. —

3 RM. Abschlag = 17 RM.

Bei einem Xus^mmentrellen \<«n Reichshill

und Ledigensteuer nach den i-

zu

1. Ein led in Monats

nkomme RM. Reichshilfe ^t nicht

zu :
st als

RM. n on itlich.

i



Die Lohnsteuer be gt: (150 U*i) 50 RM.

10 v. ii. 5 RM.

Ein led stellter hat ein Monats-

200 RM. I)ie Reie hshilfe be

H. von 200 RM. 5 RM.

I >u ! »teuei: 1" v. H. von (200 ">)
19 100 RM. steuerfreiei Betrag 95, also

«,50 RM.

Abzuziehen sin ilso: 5 RM. 9,50 RM.

1 !,50 RM.

J. Ein h stellter hal ein Monats-
nkommen von 4fKJ RM. Die* Reichshilfe 1

v. H. von 4oo RM. 10 RM

Die Lohnste gt: (400 10) 390 RM.
PNI RM. steuerfre trag 2<*) RM. I I

n io v. II. 29 RM. Hierzu ehr Zuse

von 10 v. H. 2,00 RM.

Abzuziehen sind also: 10 RM. 29 i

2,90 RM. 41,90 RM.

Hans Adolf Aye, Halle» (v

Fernunterricht.

Die* in Nr. Io veröffentlichte Lösung z

zweiten Aufgabe biet te*ilt nicht in

Punkten die« Ansieht der Musterlösung. D

Musler1ös u n g w ar selbst v erstä

I i c h b e i e| e i A u t p a b e- n k o i r e k t

mal nd. Ausführlichere Lösungen,
nz restlos mit dei Musterlösung üben

immen. ad nicht geliefert worden.

Rechtsprechung.
Zahlung um Reisekosten tiir Dienstreisen.

I : tse he lui des Reie hsversicherui mts,
dufi dei Abt. für Kranken- and Inv.-

Ve i ie heru /om 21. Mai 1930 (II K 208 29 B).
\ u s d e n Gl ü i d e ii : Die streitigen Reis»

zu den Verwaltungskosten der

n die Geschäftsführersitzung sollte*,
enklieh • ommen werden kann,

Besprechuni! von Aufgaben de-r Kass»« so-

»rderui r sachgemäßen Führung
Kassengeschäfte di (zu vgl. E. 2380 II.

AN. 1917 EuM. Bd. (' S. 153 Nr. 57).
Verwaltungskosten hal die Betriebskranke

nn zu ti in si. c hliche i \i t

tl. H elt <ps si( h um persönliche Verwal-
tui I 'sti-n. sm liegt ihre Deckung naeh der

Vorschrifl des >: 362 Abs. 1 RVO.

n Arbeitgebei ob (zu vgl. E. 1 C|T i II. AN.

1915 S 176, EuM. Bd, 4 S I"» Nr. 70). I Ver-
i Retriebskrankenkasse, die veraus-

ten Re »eke» K • %\ ? dei zuzuführen,
>teh: • .11» nur tlann, w i nn di« Ke iste

Verwaltungskosten sind, also dem

Vrbeitge zui 1 A fallen. Darüber, welche

Verwaltungskosten anzu-

ilb vom Ai!•• bei zu ti

sind, hal i h is RVA. in de i Entschei-
du vom 21. M»i 1930 Ul K 90 W B)
AS« 1930 S. IV 178 ausgesprochen. Naeh

larin nieedergelepgten Grundsatz hal der

Arbeitgel>er für die gemäß >i 362 Abs. 1

[k\( K best Persone n i ur solche Koste
- E ntge It fiir die Die .tleistungen

Pe • • les ^ 160 RV< >. an-

1. Von die hen Arbeit

ütunj • zum Entgelt im

des >$. lefiü, w ie ebei falls in I.

ihrt isi. nui diej.-i.i_ i Zu-

.,
elie für den Be i le

Ve ite Bed Ii«

Rüe ksicht aul i ii I Hei isi ent-

Aufwe We

gt eii I aftl i Ve »i teil i iUI ins« _w i

zum I */ tu. Aufwe

S : den wirklichen Auf-
I übe verbi auchl n ird,

Ausgab W
•

.. en, die - s elem Ar-
cke wären.

I*i ti! st: i : • seke »ste I Ul

( p -

spui kten i I iß s ht

I S j$ 100 s I I t /

i eckte le glich den tatsäch-

15

liehen Aufwand. Dea ausgeworfene Betrag t

is ragee- un<l Uebernachtungsgeld hall si
einem Rahmen, der ebenfalls die Annahi

a enklich erscheinen läßt, dali er voll z

Dee kung des dienstlich notwendigen Aufwai
det wurde. Die* Reisekosten sind da

• ils persönliche Verwaltungskosten s

Art /n/urec hnen und deshalb zu R
aus Mitteln der Betriebskrankenkasse bestrit

Die Bestimmungen im § 325 RVO. üb i

Aushändigung eines Auszugs aus dei

Satzung an Mitglieder und Arbeitgeber
sind zwingend.
Entscheidui de Reichsversicherungsan

Beese hlußsenat der Abt. für Kranken- und h
Ve herung vom 23.Juni 1930 (II K 202 jo

Gl ünde: Ein Arbeitgeber hal von ei
Krankenkasse für sich und lür seine beie
Hausgehilfen die Aushändigung je eines A

zuges aus <hr Kassensatzung beantragt. 1

hat die bgelehnt mit der Bepgründu
i Vorstand und Ausschuß hätten einstimi

beschlossen, von eler Druckleegung ne

Sitzungen so lai Abstand zu nehmen, bis
r Gesetzgebung der RVO. ein Stillstand •

treten sei; die Hinausschiebung der Drue

|<pgunj» erfolge ausschließlich aus Sparsamke
gründen. Das VA. hat gemäß $$ 30 und

RV< ). angeeordnet, dafi die Kasse die
i hten Auszüge, welche die in $ 125 Abs

< gebenen Bestimmungen enthalte
erteilen habe. Das OVA. hat diese- Anordi

'

itigt.

i g 325 Abs. I RVO. erhalt jedes Mitp
eltlie he Auszug aus eler Sata

•

immungen über Mitgliedse
\ e d Be ig e nebst der Krank

ordi i\ m se »w Aenelei ungen die Be
nur;

_

!t. Ebenso erhalten diesen A

zu ul Ai I Ai beitgeber, d Kass
bese häftigei I )ies Vorschrift

zwingend (zu vgl, Hahn-Kühne, Hdb. der K

Sparsamkeitserwägungen können lie ei.

.
\ t ; | ... . htungen eler K ichl

Auße i dem erfoi i s die Belang
\ eber und de r Ai beitnehmer, d iß s

I ! Satzui uszuges die 11

ihnen • i ten Beiti n '

h ildeten I eist

n.



Grundsatz, daß für den Untei stützungs-

spruch die Umstände und Vorschriften

ibgebend sind, die bed der Entstehung
- Anspruchs Geltung hatten, gilt auch

i elie versicherten Arbeitslosen.

heidung d«es Versiehe rungsamts Ham-

vom 10. Juli 1930 (857 30 K).

t beste u el u n el G r ü n d e*: Der Klägei
kte am 20. März 1930 an einer Mittelohr-

•j und wurde» von dem behandelnden Arzt

dem gleichen läge» tu. arbeitsunfähig er-

1 i war bei Eintritt des Versicherungs-
s auf Grund ele*s Bezuges von Arbeitslosen¬

stützung mit einem Unterstützungssatz von

RM. wöchentlich versichert und erhielt

s|)i e*che*ne| vom vierten Krankheitstage

n Krankengeld von 3,75 RM. für den Werk**

St. beruft sich nun darauf, dafi seine

tslosenunterstützung vom 1. April 1^30

11,50 RM. für elie Woche» betragen haben

rde und dab danach auch elas Krankengeld
rliesem Tage» ab 5,25 RM. betragen müsse.

ge der Weigerung der Kasse beantrage er

Verurteilung zur Gewährung dees Kranken-

ps in Höhe von 5,25 RM. für jeden Werk-

vom 1. April 1930 ab.

Die Beklagte bittet um Abweisung der Klage*.

nagt vor, dafi die* rufsübliche Arbeits-

gkeit eler Maurer nach $ 107a AVAVG. mit

11, März UHU geendet habe*. St. würele

ie h, wenn er nicht erkrankt wäre, vom

\|ail 1930 ab tatsächlich elie erhöhte Arbeits-

interstützung mil 31,50 RM. wöchentlich

Iten haben. Seinern Antrage, auch tlas

kengeld entsprechend zu erhöhen, habe* elie

se nicht stattgeben können; für sie* se>i die»

ahnstufe maßgebend, in welcher elie» Ver-

rung bei e|e*r K. elurch das Arbeitsamt

Eintritt dees Versicherungsfalles erfolgt sei.

Kasse hat weiter daraui hingewiesen, daß

de Hauptverband deutscher Kranken-

n e. V. in Berlin um eine Klärung der

streitigen Frage* bei dem Reichsversiche

amt nach $ 1715a der Reichsversicherungs-

ing bemüht habe*; <l is Reichsversicherungs¬
habe aber Bedenken getragen, eine Ent**

i idung zu treffen, weil eler vorgetragene

/erhalt ihm nicht geeeignel erschienen sei.

Hauptverband se i anheimgestellt worden,

'»inem Einzelfall bei dem Oberversicherungs-
lie Abgabe* an eins Reichsvei sie he*rung samt

gi undsätzlichen Entscheidung zu be-

.¦ en.

dem Termin zui mündlichen Verhandlung

in ein Vertreter dei beklagten K gehört
Der Klägei war nicht erschienen.

Spruchausschufi I at die Zweifelhaftigkeit
Rechtslage im Hinblick aul eiie Bestim-

en der $$ 117 1!. AVAVG. keinesw«egs

nt. Er ist aber doch /u dea- Ueberzeu-

gelangt, dafi elie Stellungnahme der bee-

en Kasse richtig ist. Die* Kasse vert

Iten Grundsatz, dafi für de Unter-

ungsanspruch elie* Umstände und Vor-

ten maßgebend sind, die bei «ha- Entste-

de-s Anspruchees Geltung hatten (Hahi
Handbuch der Krankenversicherung,

2 zu $ 211), Dafi für die* Beurteilui

sprüche, die* aus einem Unterstützungs-

fall erhoben werden, dei Zeitpunkt der Erkra

kung inabgehend ist, ist in de-r grundsätzliche
Entscheidung eles Reichsversicherungsamts vom

27. M.rz 1917 (AN. 1917, S. 462) bereits aus¬

gesprochen. Dea' Kläger kann hiernach, nachdem

er als Arbeitsloser während der berufsüblichen

Arbeitslosigkeit erkrankte, auch mit Fintritt der

Saison nur elas Krankengeld in der Höhe be-

.spruchen, elie» eler Lohnkiasse entspricht, in

welcher er bei Fintritt tles Versicherungsfallees
vom Arbeitsamt versichert war. Fs mub ihm

anheimgestellt werden, die» Klärung elie»se»r

Frage, falls er e-in besonderes Intereesse daran

hat, elurch Einlegung des zulässigen Reechts-

mittels zu veranlassen.

Kntscheidungen unel Mitteilungen aus der

Unfallversicherung.

§ 537 Abs. 1 Nr. 12 RVO. Unter „Betriebs¬
stätte44 ist tlie* Gesamtheit der Räume zu ver¬

stehen, über die» der Betriebsunternehmer zum

Zwecke» eles Betriebes Verfügt (FuM. Bd. 26

S. 159).
$ 545a RYO. Untall ein*es Lehrlings aul dem

Wege von der Fortbildungsschule zu seinem

Lehrherrn nicht entschädigungspflichtig (EuM.
Bei. 26 S. 160),
$ 545a RVO. Unfall eines beurlaubten Ar¬

beiters aul dem Wege zum Betriebe, uro am

Lohnzahlungstage seinen fälligen Lohn ab/u -

holen, entschädigungspflichtig (FuM. Bd. 26

S. 105).

S (>2Qa RVO. Die* Vorschrift ehs § 629a RVO.

erstreckt sieh nur auf solche* I Jet i ie d>c und

rätigkeiten, die* e*ine» Genossenschaft in ihrer

Eigenschaft als VTr. unterhält. Das gleiche gilt

entsprechend, wenn das Reich, ein Land, ein

Gemeindeverband oder e*ine* andere öffentliche

Körperschaft Vir. ist (FuM. Ihl. 26 S. 169).

S 004 RVO. Die Frage, ob bei Wechsel de*s

Inhabers ein Betrieb fortgesetzt wird oder als

neuer selbständiger Betrieb besteht, ist naeh

dem Maßstab der vernünftigen Vei kehrs-

anschauung zu beurteilen(RArbG.) (EuM. Bd.26

S. 190).
$ 0Q7 RYO. Einer verheirateten BG.-Ange

stellten ste*ht kein Anspruch aut Witwerversor¬

gung zu (FuM. Bei. 26 S. 170).

$ 705 RYO. Der Anspruch einer BG.-Angee-

steiIten auf Feststellung, dafi im Falle ihre

Todes ihren Hinterbliebenen ein Anspruch aul

Hinterbliebenenfürsorge zustehe, kann im Weege

des $ 705 RVO. verfolgt werden. Kein An¬

spruch auf Witwerversorgung (EuM. Bd, 26

S. 170).

§ 1535 RYO. Aendert das OVA. einen II-

scheid ab. durch den die vorläufige Rente _¦•

wahit ist, so bleibt der nieht abgeänderte le

iterhin zu Recht bestehen (EuM. Bd. 26

S. 184).
§ 1585 RYO. Hebt das ( >VA. den Bescheid

«h-s VTr., durch den e-ine vorläufige Rente ge

ihrt ist, auf, so gilt er als restlos i eitigt.

Fine* vom OVA. dann festgestellte Rente gilt

als Dauerrente es sei denn, dab sie im ei

scheidenden IVile des Urteils eindeutig als vor¬

läufige bezeichnet ist (FuM. Bd. 26 S. 184),

Zusamn estellt von F. Se nlein, Adlers

>f.



1 AUFGABEN UND LOSUNGEN]
Wir VerÖffentlicheen heute die* Losungen eler

Vei SOI gungsv. i.

Lösung zu Aufgabe 1.

I las Einkommei d«es Kriegsbesc hädigten Neu-

iuuiler beträgt pro Jahr #200 RM. eider pi

rag 20 RM. Das „Kassenkrankengeld" würde

pro Tag 5 RM. beti (50 v. IL vom Höchst-

undlohn).
I).»- laufende Rente* betreägt 28,70 RM., pro

rag 0,96 RM., die Höchstrente pro Tag 4,60 RM.

(pro Moi 137,91 RM.). Das Versorgungs-
krankemreld beträgt deeshalb pro Tag 3,64 RM.,

?weit Einkommeensminderung in dieeser I lohe

nae hgewie*s«*n wirel.

ae Einkommensmindeerunff liegt vor, erstens

in dei Zeit vom *& Mai bis '31. Juli 1929 und

itens in der Zeit vom I. Juni 1930; sie» bc-

trag! in der «asten Zeit pro Tag- i RM. unel

in der /weiten Ze-it pi 0 lag 20 RM. L>as V«»r~

sorgungskrankengeld ist deshalb vom 0. Mai

bis 31. Juli 1929 nur^ in d«a Höhe von i RM.

[glich und in der Ze-it vom 1. Juni 1(*'J0 in

Hohe von 3,*>4 RM. pro lag ZU zahlen. Für
die* Zeit vom 17. April bis r>. Mai l(,_*e ist e-ine»

Einkommensminderung nicht nachweisbar, da

Neumüller se»in Geschäft, aueh we-nn er nicht

erkrankt wäre-, nicht hatte* betreeiben keinnen.

In eler Ze*it vom I. August 1929 bis 15. Januar

1930 liegt eine* Einkommensminderung *»be*n-

ills naht vor, da das Geschäfl von brau Ne*u-

müllei geführt wird und ehun NYumüller Aus-

gaben hierdurch rächt entstehen. Ab 10. Januar
LMn beschäftigt Neumüller zwar wieeler eine

Aushilfe, die* e-i auch b«*zahlt. Anspruch aul

Vei sorgungskrankengeld beisteht abe»r deeshalb

nieht, weil e»ine» Heilbehandlung nicht statt-

findet Neumüller ist zwar arbeitsunfähig, Ver-

sorgungskrankengeld wird aber nach $ 12 Ab-

t/ l RVG. nur dann gezahlt, wenn Heil¬

behandlung gewährt wii d. (Entscheidung d<es

RVA. 7. April 1927, EuM. XXIII 300.)
Am 1. Juni l(*i<) liegl tatsachlich eine Ein-

kommensminderung in Höhe van 20 RM. pro
I ig vor, ei das Geeschäft wegeen eler Er¬

krankung Neeumüllers geeschlossen werden mub.

I) i Versorgungskrankengeld aber nur soweit

ezahlt werden darf, dafi Krankengeld unel lau¬

tende Rente* zusammen die Höchstrente nieht

übei steigen, be-tragt das Verse »rgungski anken**
hl lediglich i,t>4 RM. pro i

Losung zu Aufgabe 2.

I )i i jrj "i des Altrentner] schreibt vor,

dah de-m Beschädigte h elen Vorschriften
dei >.>' 4 I 20 RVG. Heilbehandlung usw

. e-

i ihrt werden soll. Es handelt sich hier aber
nieht um einen Rechtsanspruech, weeshalb «meh

im Spiueh\e-ituhren eine solche Leistung allein

aul Grund dieesei Vorschrift nieht erzwingbar
ist. I)ie* Kas - kannte» hieraus einen Ersatz¬

anspruch noch nicht durchsetzen, da aueh ihr

der $ 3 eles Altre-ntnei t/.*s eine*n Ree hts-

rch nicht zugesteht Durch elie Aus¬

führungsbestimmungen zum Altrentnergesetz

in Nummer 17 gestellten Aufgaben aus

Die Schrifthitan.

vom 7. November 1921 (RVBL 1921 589), ist

bestimmt, dab 'lie» Kassen Ersatz erhalten,
weit Aufwendungen iür Versicherte, elie n h

deer RVO. oder der Satzung zu gewähren
Leistungen übersteigen. Die* Kasse hat de*sl

auf Grund elieser Ausführungsbestimmun.
für elas versorgungsbei echtigte Kassenmitg
aufier für kleinere Heilmittel Ersatz nur in

weit zu beanspruchten, als elie Leistungen u

die» Satzung hinaus gewährt wurden. Pur

Zugeteilten siiul elie Aufwendungen n

$ 15 RVG. in Verbindung mit den A

iührungsbestimmungen voll zu ersetzen.

Lösung zu Aufgabe 3.

Dea- Verwaltungskostenanteil bereechnet

wie folgt: Kapitel 1 bis II, 12 und 14 gleich
immen 5 (MX) (MX) RM. Der Veenvaltungskoste

tnteil (Kapitel 12) betragt 420000 RM., wo\ iJ

20 ooo RM. Verwaltungskostenantei! für I

ziehung der Arbeitslosenversicherungsbeiti
abgehen. Für Berechnung eh Verwalte

kostenanteils tiir Zugeteilte siiul also 4000001

einzusetzen. Die Verwaltungskosten betrat
demnaech von elen Reinausgaben 8 v. IL \

120000 RM. Gesamtsumme der zu erstatte*!

ode-r erstatteten Heilbehandlungskosten lür

geteilte beträgt also eier Verwaltungskoste
anteil CHXX) RM. Hierzu treten 30 v. IL Son

zusehlag*, ergibt 2SS0 RM.f so dafi insges
12 480 RM. Verwaltungskostenantei] vom Ve

sorgungsamt zu erstatten sinel.

Kapitel 13 unel 15 ist bei Berechnung des V

waltungskosteenanteils tür Zugeteilte von

Ausgabe abzusetzen (siehe» Erlab dees Reie

beitsministers vom 25. September 1929). E

so verhält es sich mit den erhe)bea\en und

geführten Arbeitsle Versicherungsbeitrag
da elie»se» nicht zu den Reinausgaben gehöl
Die* Absetzung der Verwaltungskosten für 1

ziehung dei Arbeitslosenversiecherungsbeiti
ist ebenfalls durch elen Erlaß eles Reichsarbe
ministers bestimmt.

Bei Berechnung eles Sonderzuschlages
nicht vier, sondern zwei vollbeschäftigte
estellte einzusetzen. Die* Ansicht ehs V

sicherungsamts ist unzutreffend. Es heibt

Ziffer 2 Absatz 2 des Erlasses ausdrücklich,

der erhöhte Zuschlag nur für vollbeschä

Ange-ste-llte* in Li age- kommt Die Verwaltu

kosten für soleche Arbeiten, die von ane

Angestellten nebenher ausgeführt werden,
^bereits durech dvi\ allgemeinen Verwalti

kost<enanteil unel durch den allgemeinen
schlag abgegolten. Will die* Kasse- für viei

stellte den erhöhteen Zuschlag haben,

mub sie-, soweit möglich, alle* bisher noch

teilten Arbeiten zusammenlegen. (ierade

db. Weil dies absolut flieht möglich ist.

der Verwaltungskostenanteil in eler bek

Weise ß elt, da anderenfalls eloch nui

stattung ehi entspreechenden Gehalt«

zu kommen brauchte]

Verantwortlicher ! ttleiter: Josef Aman. — Verlas des i entiäiverLtti.des der An^estehien (O. Urban

Druck; Vorwärts Buchdruckerei Faul Singer el Co. — Sämtlich in Berlin.
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